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1. .IB8CHIIII!

Allgeneine iestirnnruagen

ziere uDal cruDdlEätze,

öffeDtl iches Interesse

S 1 .  (1 )  Z ieLe d ieses  Geset ,zes  s ind ,

1. das Abfal laufkonroen zur Schonung von Rohstoff- und

Energiereserven, Deponievolurnen und der Ur rrelt so gering

wie rnöglich zu halten (crundsatz der Abf allverneidung und

-verr ingerung),

2. nicht verneidbare Abfä11e in Hinbl ick auf eine weitere

. Behandlung, insbesondere eine eff iziente Venrertung (Z 3)

oder eine möglichst umü/eltneutrale EndbehandLung (Z 4),

getrennt zu samneln (Grundsatz der Abfalltrennung) ,

3. nicht vermeidbare AbfäUe zlJ verhrerten, soveit dies

technisch rnöglich und ökologisch vorteilhaft ist und für

zurückgewonnene Stoffe oder Energie ein lUarkt vorhanden

ist oder geschaffen werden kann (Grundsatz der AbfaU-

ven'rertung) und

4. nicht verwertbare Abfäl1e je nach Beschaffenheit durch

biologische, therrnische,. chenLsctre oder physikalLsche

Verfahren zu behandeln und in rnöglichst unweLtneutraler

(inerter) Fortn den_ Stand der Technik entsprechend in

einer genehmigten Deponie abzulagern (crundsatz der
- Reststof fbehandlung und der geordneten Ablagelung) .
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(2) Abfäl le s ind in öf fent l lchen Interesse so zu entsorgen,

daß i

1. das Leben, die Gesundheit und sicherheit von l,Ienschen

nicht gefährdet und deren wohlbefinden insbesondere

durch Länn, ceruch oder Erschütterunqen nicht

beeinträeht igt  werden,

2. schädl"iche oder nachteilige Einwirkungen auf Tiere und

Pflanzen, deren Lebensgrundlagen und deren natürliche

Unvrelt unter Berücksichtigung des standes der Technik

minimieit lterden,

3. cenässer, Luft und Boden nicht über das nach dem stand

der Technik unvermeidliche Ausmaß hinaus verunreinigt

ltrerden,

4_. das orts-, . straßen- und .Landschaftsbild so gering wie

rnög1ich beeinträchtigt werden und

5. die öffentliche ordnung und Sicherheit nicht gestört

werden.

wiene! Alrf allwirtschaf tskonzePt

S 2. (1) Die Wiener Landeqregierung hat ein Abfallwirt-

schaftskonzept spätestens innerhalb von zwei Jahren nach In-

)cafttreten dieses Gesetzes zu erstellen und zu veröffentfi-

cben.
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(2) Das Alrfalhrirtschaftskonzept hat jedenfalLs

i

Aussagen über den gege ,tärtigen

schaft, insbesondere hinsichtlich

wien anfallenden Abf ä1J.e,

1 Stand der Abfallwirt-

Art und Iitenge der in

abfal lwirtschaft l- iche prognosen und daran anknüpfende

erforderliche }taßnahrnen zur VerwirkJ.ichung der Ziele

und crundsätze (S 1 Abs. 1) der Abfal lwirtschaft,

Aussagen über den Bedarf, Bestand und Betrieb von Be-

handLungsanlagen und Deponien und

4. Aussagen ä.ber die Anzah1 der erforderl ichen personen

oder Einrichtungen zur Abfallberatung gernäß S 3 sowie

deren erforderliche Kenntnisse und Ausbildung

zu enthalten.

(3) Das Abfal lwirtschaftskonzept ist bei Bedarf,  längstens

j edoch al].e zwei Jahre,. fortzuschreiben und zu veröffentli-

chen.

(4) Zur ErstelLung des Abfallwirtschaftskonzeptes und dessen

Fortschreibung kann der Rat der sachverständigen für Unhrelt-

fragen, der aufgrund des Wiener Urnweltschutzgesetzes, IßBI.

für Wien NE. 25/Lgg3, eingerichtet r,rurde, Enpfehlungen abgeben

und die Landesregierung beraten.

2 .

3 .



(5) Die.Erstel lung des AbfalLwirtschaftskonzeptes hat unter

Berücksichtigung des Bundes-AbfallwirtschaftspLanes im Sinne

des 5 5 Abfalfwirtschaftsgeset h-AwG, BGBI .Nr. 325/rgg}, in der

Fassung des Bundesgesetzes BGB1 .Nr. L85/1.:gg3 zu erf oJ.gen.

(6) unr die Erstellung und Fortschreibung des Abfallwirt-

schaftskonzeptes zu errnöglichen, hat die Geneinde der Landes-

regierung die erforderl- ichen Angaben und Unterlagen zur Ver-

fügung zu steLLen.

InfolnatLonspflicht

I 3. Die Gemeinde hat die öffentl ichkeit über die erforder-

lichen Maßnahrnen, die der Erreichung der Ziele und Grundsätze

(S 1 Abs. 1) der AbfaLlwirtschaft dienen, insbesondere über

die sie aufgrund dieses Gesetzes treffenden verpflichtungen,

laufend zu informieren und zu beraten. Mit der Abfallberatung

sind fachlich geeignete Personen oder Einrichtungen (Abfallbe-

ratung) zu betrauen

Begri ffsbestinmungen

5 4. (1) Abfä]Le in Sinne dieses Gesetzes

Sachen,

sind bewegliche

1. deren sich der Eigentüner oder Inhaber entledigen will

oder entLedigt hat

oder

2. deren Erfassung und BehandLung als Abfall irn öffentli-

chen Interesse (5 1 Abs. 2) geboten ist.

t,
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(2) Die Abfal leigenschaft bleibt nach abgeschlossener Be-

handlung aufrecht, bis die sachen oder die aus ihr gewonnenen

Stoffe einer zulässigen Verwenbung oder Ven\rertung augeführt

lrerden, ungeachtet eines irn ceschäftsverkehr allenfalls

erzielbaren Entgelts. Als Abfälle gelten sachen, deren geord-

nete Erfassung und Bebandlung irn öffentlichen fnteresse CS 1

Abs. 2) geboten ist,  auch dann, wenn sie eine die Umwelt

beeinträchtigende Verbindung nit dern Boden eingegangen sj.nd.

Eine geordnete Erfassung und Behandlung im Sinne dieses ce-

set2es ist jedenfal ls so lange nicht in öffentl ichen Interesse

(S 1 Abs. 2) geboten,

L. al-s eine Sache nach al lgerneiner Verkehrsauffassung neu

ist oder

2. soLange sie in einer nach

für sie best imrnungsgenäßen

3. solange die Sache nach den Ende ihrer bestimrnungsgemäßen

Verhrendung im unnittelbaren Bereich des Haushaltes bzrr.

_ der Betr iebsstätte auf eine zulässige Weise verwendet

oder verwertet wird.

(3) Mül1 sind aI le vorwiegend festen, nicht sperrrgen

AbfälLe (Abs. 1), ausgenonmen Altstoffe, die t ibl icherweise in

privaten Haushalten anfal len (HausnüI1), sowie feste, nicht

sperrige Abfä1le, ausgenontnen Altstoffe, die in Betr ieben,

Anstalten und sonstigen Einrj ,chtungen anfalLen, soweit sie

nach Art des Anfalls und Zusammensetzung mit Hausrnüll ver-

gleichbar sind (betr iebl icher MülI).  Keinesfal ls aLs l .{ü1I

gelten produktions- und betriebsspezifische AbfälIe.

a1 lgerneiner Verkehrsauf fassung

verwendung steht qder
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(4) sperrnül l  sind AbfäLle (Abs. 1) aus privaten Haushalten,

Betrieben und Anstalten sowie aus öffenllichen Einrichtungen,

die lregen ihrer Größe oder i Forn nicht durch ortsübl iche

Hausnüllsarunelsysteme (systenabfuhr) erfaßt, aber einer Ab-

fal3.entsorgung ohne spezielle äufbereitung zugefährt werden

können.

(5 )  S t raßenkehr ich t  i s t  Ab fa l I  (Abs .  1 ) ,  der  be i  der

Straßenreinigung anfällt und der Abfallentsorgung ohne spe-

zielle Aufbereitung zugeführt werden kann.

(6) Altstoffe sind jene AbfäIle (Abs. 1), die einer zulässi-

gen Verwendung oder venrertung zugeführt werden oder aufgrund

einer gesetzl ichen verpfl ichtung zuzuführen sind. Altstoffe

gelten solange als Abfäl1e, bis sie oder die aus ihnen ge$ton-

nenen stoffe zuIässig verr.rendet oder vervtertet lterden.

(7) Biogene Abfäl le s ind Abfäl le (Abs. 1),  d ie aufgrund

ihres hohen organischen biologiseh abbaubaren Anteils für die

aerobe und anaerobe Verr{ertung besonders geeignet sind.

(8) Abfal-lvermeidung und -verringerung sind alle llaßnaftnen '

die zu einer Verringerung der Mehgen und der gcbadstoffinhalte

der AbfäI1e führen (quantitative und quafitative Abfallvemei-

dung) .

(9) Abfallentsorgung unfaßt .das ordnungsgernäße SannmeLn, Ab-

führen, Zwischenlagern und Behandeln von Abfäl len (Abs. x),

wobei unter
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Sammeln das Abholen oder Entgegennehmen,

2. Abführen das Transportiereln mit geei.gneren Fahrz eugen ,

nicht länger3. Zlrischenlagern das vorübergehende Lagern,

a1s ein Jahr,

4. Behandeln das verwerten, das sonstige Behandeln durch

biologische, thermj.sche, chemische oder physika].ische

Verfahren sor{ie das Deponieren (Ablagern auf einer

Deponie) ,

+ " .

1 .

5 . verwerten das Behandeln

Z iel , Sekundärrohsto ffe

zu gewinnen, und

Deponie eine Anlage,

AbLagerung von AbfäIlen

von AbfäLIen mit dern vorrangigen

oder Energie aus diesen Abfäl1en

die zvr Iänger als einJährigen

effichtet oder verwendet wird,

o .

zu verstehen ist.

(1O) Systenabfuhr ist das staub- und geruchsarme SamrneLn und

Abführen von Abfällen (Abs. 1) unter Verwendung aufeinander

abgestirnrnler Sanmelbehälter und SanneLfahrzeuge nit

EinfülLvorrichtungen nach den Urnleersysten. Unleersystem ist

Jenes System, bei dem Behälterinhalte unter Verwendung einer

Systen-Schütteinrichtung in ein Sarnraelf ahrzeug geleert r erden.

(11) öffentliche Müllabfuhr ist die Systenabfuhr von Müll

(HausnrüIl- und betrieblichern MülL ) .
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(12) öffentl iche Altstoffsarnnlung ist die

Altstoffen aus privat'en Haushalten sowie. aus

Systemabfuhr von

Betrieben, An-

deren Abfal].auf-

rnit j enern priva-

sta].ten und sonstigen Einrichtrlngen, sofern

konmen in Art des Anfal.ls und zusaiMlensetzung

ter Haushalte vergleichbar ist.

(13) Abfal lbesitzer ist jede natürl iche oder jur ist ische

Person oder Personengesell  schaft des HandeLsrechts oder

Enrerbsgesellschaft, die Abfäl-]e erzeugt, sanmelt oder behan-

de l t .

(14) stani l  der Technik ist der auf den einschlägigen wissen-

schaftliehen Erkenntnissen beruhende Enttticklungsstand fort-

schrittl-icher verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen,

deren Funktionstüchtigkeit erprobt und erwiesen ist. Bei der

Bestimnung des standes der Technik sind insbesondere ver-

gleichbare verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen heran-

zuz iehen.

(15) aerr ir tscbaftung ist das Entsorgen von AbfäIlen ein-

schließ1ich der überwachung säntLicher Entsorgungsvorgänge

sowie der tlbervachung der Deponien nach ihrer schließung.

cel tungsbereich

S 5. (L) vom Geltungsbereich dieses Gesetzes sind jene Ange-

legenheiten ausgenomnen, die der Gesetzgebung des Bundes vor-

behalten sind sol'tie jene Angelegenheiten, 'in denen der Bund

von seiner Bedarfsgesetzgebungskompetenz genäß Art. 10 Abs. 1

Z 12 B-vG Gebrauch genacht hat. Dieses Gesetz gilt daher ins-

besondere nicht für



1. gefährl iche AbfäIle in sinne

schaftsgesetz-Awc, i

4. radioaktive Stoffe

B G B L . N r .  2 2 7 / ! 9 6 9 ,

B G B l . N r . 3 9 6 / 1 9 8 6 ,

- 1 _ 2 -

des S 2 Abs. 5 Abfalllrirt-

Sinne des Strahlenschutzgesetzes,

der Fassung des Bundesgesetzes

2. A1tö1e im Sinne des S 21 AbfalLwir tschaftsgesetz-

AWG,

3. Stoffe, die auf Grund einer vrasserrechtl  ichen Bewil l i -

gung (Wasserrechtsgesetz LgSg, BGBL.Nr. 2:-S, in der

Fassung des Bundesgesetzes BGB1 .Nr. L8sl1993) in

Gewässer eingebracht \rerd.en (Abwasser),

irn

in

6 .

5. Stoffe, die in übereinstirnrnung nit den rnaßgeblichen

luftreinhalterechtl- ichen Bestimnungen an die freie Luft

abgegeben r^rerden ,

Berge (taubes Gestein), die beirn Aufsuchen, Gewinnen,

Speichern und Aufbereiten rnineral ischer Rohstoffe anfal-

1en, soweit diese Tätigkeiten den Berggesetz 3-975,

BGB1.Nr. 259, tn der Fassung des Bundesgesetzej BGB1.Nr.

355/ f99O, unterl iegen,

unlegj.erten Eisenschrott,

andere AbfäIle (Altstoffe) für die Dauer vo.n Lenkungs_-

maßnahrnen nach den Versorgungssicherungsgesetz, BcB1.Nr.

282/:-98O, in der Fassung des Bundesgesetzes BcB1.Nr.

7 .

8 .
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!45 /1992,  wd

9. Kadaver und Ronfiskate, bchlachtabfä11e und Abfäl1e aus

der Fleischverarbeitung, die einer Abl ieferungspfl icht

nach tierkörperverFertungsrechtlichen Bestihmunqen un-

terl iegen.

(2) Durch dieses Gesetz rderden andere l  andesgesetz l  iche Vor-

schriften über AbfäIle nicht berührt.

Uelale- uDd Vorlagepflicht für

156a11srrnnler und -behandler

S 6. (1) Wer beabsichtigt,  Abfä] le in Sinne dieses cesetzes

zu sammeln oder zu behandeLn, hat dies der Behörde schriftlich

zu melden .

(2) Die Meldung hat Angaben zu enthal ten über

L. die Art  der AbfäILe, die gesammelt  oder behandeLt

werden soLlen,

2. die Art  der Sanmlung der AbfäI le,

3.  die Art  der Behandlung der Abfäl te und

4. die Art  und den Ort  der Zwischenlagerung.

(3) Die Behörde hat die Samnl-ung oder Behandlung von Ab-

fät len zu untersagen, Irenn

1. die Art der samnlung oder Behandlung den Zielen und

Grundsätzen genäß ! 1 Abs. 1 nicht entspricht oder geeig-

net ist,  das öffentLiche Interesse (S 1 Abs. 2, zu

beeinträchtigen oder
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2. die Art der Sannlung oder Behandlung für dle jeweiligen

Abfä11e nicht geeignet ist.

(4) Erfolgt keine Untersagung binnen vier l{ochen nach Ein-

langen der voll,ständigen I'Ieldung (Abs. 1 und 2) oder stellt

die Behörde vor Ablauf dieser Frist fest, daß der Samrnlung

oder Behandlungi keine Untersagungsgründe entgegenstehen,

darf mit der Sanmlung oder Behandfung begonnen werden.

(5) Die Behörde hat die weitere Durchführung der. sannlung

oder Behandlung zu untersagen, wenn nachträg1ich einer der in

Abs. 3 angeführten Untersagungsgründe eintritt.

(5) Wer Abfälle sammelt oder behandelt, hat der Behörde

jähr1ich eine zusarnmenfassende Aufstellung über Art, Menge,

Herkunft und verbleib der AbfäLIe des vergangenen Kalenderjah-

res spätestens bis zum 31. März des jeweil igen Folgejahres

vorzulegen. In der Aufstel lung sind jene Abfäl. le gesondert

auszuweisen, die in Wien angefal len sind.

(7) üIer seine Tätigkeit als Abfallsarnmler oder -behandler

auf Dauer oder länger als drei l lonate einstel l t ,  hat dies der

Behörde unverzügl ich schrif t l ich.zu nelden.

. 
Äbbo].- undl übernahnepfl i cht

S 7. (1) Wer AbfäIle sammelt.  (S 6), ist verpfl ichtet.,  jene

Abfä1le, für die er seine Samrnl ertätigt<eit genäB S G Abs. 1

geneld€t }rat, nach Mögl ichkeit seiner technischen Einrichtun-

gen oder ausstattungen und seiner freien Kapazitäten abzuhol.en

oder entgegenzunehmen, wenn kein Standort ei"nes anderen SanE-
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. lers in Sinne des 5 6 näher gelegen ist und die Abfä11e ord-

nungsgemäß ttberqeben vterden '

(2) f ier Abfäl le behandelt (5 6), ist verpfl ichtet, Jene

AbfäIle, für die er seine Behandlertätigkeit genäß 5 6 Abs. 1

. gemeldet lrat, nact! ltöglichkeit seiner technischen Einrichtun-

_ gen oder Ausstattungen und seiner freien Rapazitäten entgegen-

zunehnen, sofern ihm die jeweil igen Abfäl1e ordnungsgemäß

übergeben werden, und entsprechend zu behandeln.

Pfl icht der Abfal lbesitzer

5 8. Jeder Abfallbesitzer hat den nicht von der öffent].l-chen

Müllabfuhr erfaßten MüII sowie die sonstigen Abfälle entspre-

chend den in 5 1 Abs. 1 in Verbindung nit den SS 12 bj.s 15

festgesetzten Zielen und Grundsätzen so ztJ behandeln oder

behandeln zu Lassen, daß Beeinträchtigungen irn Sinne des 5 1

Abs . 2 vernieden \.terden .

Eigentunsübergang

S 9. (1) AbfäI1e (5 4 Abs. 1) gehen rnit  der übernahme durch

die vorn Magj-strat dafür beauftragten Örgane in das Eigenturn

der Gerneinde Wien über.

(2) Der Eigentumsübergang gemäß Abs. 1 tritt bei cegen-

ständen von vJert, die offensichtlich i.rrtürnlich oder gegen

' den Willen des Eigentirmers als Abfal.l entsorgt wurden, nicht

ein .
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. 2. EBSCHNIAT

Abfallverneidung undt -veffingeluDg

InstrumeDte der Abfallverneidung und -verliDgelung

S 10. (1) Die Bundeshauptstadt Wien ist als Trägerin von

Privatrechten verpfl ichtet, bei der Beschaffung von Arbeits-

rnaterial ien und Gebrauchsgütern nach Mögl- ichkeit solche

Materialien zu verhrenden, die sowohl bei der Erzeugung und bei

der Verhrendung als auch bei der Entsorgarng eine nöglichst

geringe Umhreltbelastung hervorrufen.

(2) Die Bundeshauptstadt Vlien hat darauf hinzuwj.rken, daß

Körperscbaften, Anstalten und Stiftungen des öffentLichen

Rechtes, die von Land oder der cemeinde Wien eingerichtet

sind, sovie jurist ische Personen, deren Kapital sich ganz oder

übenriegend in der Hand des Landes oder der Geneinde lilien

befindet, ebenfaLls nach Abs. 1 vorgehen.

(3) Die Bundeshauptstadt Vlien hat irn Rahrnen von Förderungs-

maßnahmen, wie insbesondere im Rahrnen der Wirtschaftsförde-

rung, nach Möglichkeit jene Unternehmen vorrangig zu unter-

stützen, die Produkte erzeugen, die in Verhältnis zu gleichar-

tigen Produkten weniger oder minder umweltgefährdende Abfälle

hervorrufen oder deren AbfäLIe leichter einer Veruertung zrJ-

geführt werden können, wobei bei dieser Beurteil.ung der ge-

sante Lebenszyklus der betreffenden Produkte zu berücksichti-

gen LsE.
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Abfallt,renaung

S x1. Jeder AbfalLbesitzer hat Abfälle entsprechend den Mö9-

Iichkeiten einer weiteren verurendung, verwertung und Behand-

Lung getrennt zu haLten. Verhrertbare Abfäl].e sind nach lltaßgabe

der 55 12 und 13 einer zulässigen Verwertung zirzuführen, so-

fern Bestirnmungen des Bundes, insbesondere des Abfallwirt-

scha f tsgesetz  es-AWG und der  dazu er lassenen Verordnungen,

nicht entgegenstehen. Besitzer jener Altstoffe, dle über die

öffentliche Altstof f sannlung entsorgt werden (! 4 Abs. L2),

können diese AbfäLIe auch in die hiefür bereitgestellten San-

nelbehälter einbringen.

3. ABSCHNITT

Abfal lbehancllung

(venrertung, sonstige Behanöfung, DeponieruDg)

s  1 2 .

hrerten,

raög1ich

anderen

hältnis

den ist

. 

stofflicbe verveltung

(1) Nicht verrneidbare Abfä]le sind stoffLich zu ver-

soweit dies ökologisch vorteilhaft und technisch

ist, die dabei entstehenden Mehrkosten im vergleich zu

verfahren der Abfallbehandlung nicht außer jedern Ver-

stehen und ein Markt für die gewonnenen stoffe vorhan-

oder geschaffen lrerden kann.

(2) ALtpapier, Altglas, ALtmetal l ,  KunststöffoLien und bio-

gene Abfälle sind nach Maßgabe des Abs. 1 jedenfalls stofflich

zu verwerten.
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. (3) Die Landesregierung kann durch Verordnung

weLche weiteren AbfäLle nach ltaßgabe des Abs. 1 und

verarerten sind, soferne dies zur Erreichung der

crundsätze genäß 5 1 Abs. 1 oder im öffentLichen

(S 1'Abs. 2) geboten erscheint.

fest l  egen,

S 1 3 z u

Ziele und

Interesse

Therniscbe verwertuncr

S 13. Abfä]le, die nicht vermeidbar und stoff l ic lr  nicht ver-

vrertbar sind (5 12), sind unter Berücksichtigung des öffentl i -

clren Interesses (5 1 Abs. 2) zur Nutzung ihrer Energieinhalte

einer thermischen Verwertung zuzuführen, soweit dies ökolo-

gisch vorteilhaft und tächnisch nöglich ist und die dabei

entstehenden Mehrkosten in Vergleich z\t anderen Verfahren

der Abfal lbehandlung nicht unverhältnismäßig sind.

Sonstige Behandllung

S 14. Abfä]Ie, die nicht venneidbar und nicht verwertbar

sind und aufgrund ihrer Beschaffenheit i rn öffentl ichen Inter-

esse (5 1 Abs. 2) nicht abgelagert r"rerden können, sind zu

ihrer weitestgehenden Inertisierung und volumensverminderung

einer geeigneten biologischen, thermischen, chernischen oder

physikal ischen BehandLung zuzuführen, soweit dies ökologisch

vorteilhaft und technisch rnöglich ist und die dabei entstehen-

den Mehrkosten in Vergleich zu anderen Verfahren der Abfa]-lbe-

handlung nicht unverhäItnisnäßig sind.
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EDdlagerung (DepoDieruDg)

E 1"5. Die trotz Einhaltung der Bestimrnungen der 55 12 bis 14

verbleibenden Abfälte sind so abzulagern, daß Beeinträchti-

, gungen irn Sinne des $ i Abs. 2 vernieden rterden.

'1 . äBsctrNr1tlr

gamnlung und Abfuhr von MülI

öf fentliche uül1abfuhr

S 16. Der cemeinde Wien obliegt zun Schutz des öffentlichen

Interesses (5 1 Abs. 2) die samnlung und Abfuhr des llülls, der

inr.Gebiet des Landes l , t len angefal len ist,  durch die öffentl i -

che uül labfuhr, vorbehalt l ich der in 5 17 Abs, 3 und 4 und

S 18 geregelten Ausnahnen.

Entsorgungspfl i cht

5 17. (1) In die öffentt iche. MüIlabfuhr sind al le irn Gebiet

des Landes Wien gelegenen Liegenschaften einbezogen, sofern

sie nicht von der öffentf icheh Müllabfuhr genäß Abs. 3 und 4

ausgeschlossen oder genäß S 18 ausgenonnen sind.

(2) Die Eigentüner der j-n die öffentliche uüLlabfuhr einbe-

zogenen Liegenschaften sind berechtigt und verpflichtet, den

auf j.hren Liegenscbaften anfallenden MülL durch die öffentli-

che Müllabfuhr samrneln und abfübren zu lassen.

(3) Von der öffentlichen Müllabfuhr sind bis zu einer be-

. scheidrnäßigen Einbeziehung jene Liegenschaften ausgeschlossen,
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von denen wegen ihrer Lage oder aus technLschen oder betrieb-

Iichen Gründen im Bereicbe der öffentlichen Mül.Iabf,uhr die

Abf,ubr des uülIs nicht rnöglichioder erheblich erschwert ist.

(4) Treten bei Jenen Liegenschaften, die in die öffentl iche

Mü].labfuhr einbezogen sLnd, nachtnäglich Ausschließungsgründe

irn Sinne des Abs. 3 ein und wären auch Maßnahmen gernäß S 19

Abs. 4 mit erheblichen Schwierigkeiten für die Gemeinde Wien

verbunden, sj.nd diese Liegenschaften von der öffentl ichen

MülLabfuhr bescheidrnäßi-g auszuschließen. Nach ltegfall der für

den Ausschluß naßgeblichen Verhältnisse hat die neuerLlche

Einbeziehung 1n die öffentliöhe MülLabfuhr ebenfalls durch

Bescheid zu erfolgen.

AusDahmen

S 18. (1) Oer Malistrat hat auf schri f t l ichen Antrag von der

öf fentlictren Müllabfuhr auszunehmen :

Liegenschaften, ttie Betrieben oder Anstalten dienen,

wenn der Antragstel-Ler eine sachLich einwandfreie Ent-

sorgung des auf aer f , iegenschaft anfaftenden MülIs nach-

r,reist, wobei die Ausnahmegenehrnigung die für die ein-

wandfreie Entsorgung des MüIIE erforderlichen Auflagen zu

enthalten hat,

unbebaute Liegenschaften, . auf denen kein regelnäßiger

Anfall von MüII zu enrarten ist und

3. I"iegensctraften, auf denen durch eine nacb a J, ). gerne J.ner

Verkehrsauffassung für sie bestimrnungsgenä3en Benützung

1

2 .
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hiezu Berechtigter kein Müll anfäI]t.

(2) Entfällt eine der Voraudsetzungen zur Ausnahne von der

öffentl ichen l Iüt labfuhr genäß Abs. 1, hat dies der Eigentürner

oder der sonst Verfügungsberechtigte der. Liegenschaft binnen

zwei Vlochen dem Uagistrat schriftlich anzuzeigen.

(3) Der Magistrat hat die Ausnahrne von der öffenti ichen

I{üllabfuhr zu widerrrifen, uenn eine. der Voraussetzungen zur

Erteilung der Ausnahrne weggefallen ist, der Liegenschafts-

eigentüner schriftlich verzichtet oder trotz Aufforderung

durch die Behörde Auflagen des Bescheides nichg erfüIlt vrur-

den.

Binrichtungen dler öf, f,ertlichen Dtüllabfuhr

S 19. (L) Für die öffentl iche Müllabfuhr sind von der Ge-

neinde llien sammelbehäLter nit nindestens 110 1 fnhalt bereit-

zustelLen. Der Aufstel lungsort der. SatnnelbehäLter (SammeL-

behälterstandplatz ) und dessen al.LenfaLIs- notwendige Ände-

rung sind vom Magistrat nach Maßgabe des Abs. 2 nach Anhörung

der Liegenscha ftse igentümer änzuordnen.

(2) Die Liegenschaftseigentümer haben den vom Magistrat

angeordneten Aufstellungsort und die Anbringung der zur

öffentlichen Mül1abfuhr erforderlichen Einrlchtungen ohne

Anspruch auf Entschädigung zu.dulden, venn dadurch die übliche

Benützung der Liegenschaft nicht in unzumutbarer Weise beein-

trächtigt wird. Der AufsteLlungsort ist von den Liegenschafts-

eigentürnern in bautechnisch und hygienisch einwandfrelem Zu-

stand einzurichten und zu erhalten und rnuß für clie BedLenste-
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ten oder Auftragnehmer der öffentlichen MüI]abfuhr jederzeit

auf l<ürzest rnö91ichern Wege erreichbar und leicht zugänglich

sein. Die Beförderung der SanrnölbehäLte.r zurn Abfuhrsammel fahr,

zeug muß ohne Schwierigkeiten rnöglich sein. Eigennächtige

veränderungen des Aufstellungsortes oder der zur öffentlichen

Müllabfuhr bestirurten Einrichtunqen sind verboten.

(3) Der Magistrat kann die Lage und Beschaffenheit von Sam-

melbehälterstandpl-ätzen sov,rie das Sarnrnelbehältervolumen, das

höchste zulässige Gesantger{richt und die Benützung von Sarnmel-

behältern durch verordnung festlegen, wobei auf betriebstech-'

nische Erfordernisse zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen

öffentlichen Mü11abfuhr Bedacht zu nehmen ist.

(4) Ist die Zufahrt zu einer cruppe von liegenschaflen oder

Kleingärten, die nicht gernäß g 12 Abs. 3 und 4 oder S 18 von

der öffentlichen Mül1-abfuhr ausgenornmen sind, vegen der Be-

schaffenheit des Geländes, der Durchführung von Bauarbeiten,

behördlicher verfügungen oder teclrnischer oder betrieblicher

cründe irn Bereich der öffentlichen trtüllabfuhr nicht oder zeit-

weise nicht rnöglich, kann der uagistrat anordnen, daß samnel-

behä1ter auf einern von Maqistrat festgesetzten gerneinsarnen

Samrnelbehälterstandplatz zu benützen sind. Dieser platz ist so

festzulegen, daß er zur Liegenschaftsgruppe oder zu den Klein-

gärten höglichst nahe ist.

(5) Die von. der ceneinde ..Wien bereitgestel l ten Samnel-

behälter und sonstigen öffentl ichen Einrichtungen zur Ent-

sorgung von Abfällen (S 4 Abs. 1) bleiben in Eigenturn der

Geneinde wien.
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Benützung der Bannelbehälter

S 20. (1) Der durch die öffentl iche Mü11abfuhr zv enEsor-

gende.Müll  darf ausschl ießl ich in 'die von der Gerneinde Wien

für die jeweilige Liegenschaft bereitgestellten sanrnelbehälter

für l{ü11 gegeben werden. Die Sarnrnelbehälter für MülI dürfen

nur für diesen Zweck vert/endet lrrerden.

(2) Der Liegenschaftseigentüner hat für die Reinigung der

Sannelbehälter sowie der sonstigen auf der Liegenschaft be-

findLichen Einrichtungen der öffentlichen MüIlabfuhr zu sor-

gen.

(3) Der Liegenschaftseigentüner haftet für den VerLust und

für Schäden an Samnelbehältern oder sonstigen auf der Liegen-

schaft befindl icben I inr ichtungen der öffentl ichen Mül1ab-

fuhr, die durch sein rechtswidriges und schuldhaftes ver-

halten entstanden si.nd.

(4) Der Liegenschaftseigentümer oder der sonst Verfügungs-

berechtigte hat das Betreten der Liegenschaft durch die Be-

diensteten oder Auftragnehner der öffentlichen MüIlabfuhr zum

Zwecke der Entleerung der Sannelbehälter zu ernöglichen.

Mü1lverdicbter, t t !ül lzerkleineler

5 21. (1) Die Ven^rendung eines Müllverdichters oder MüI1zer-

kl.einerers zur Einbringung von !Iü1I in Sanmelbehälter ist dem

Magistrat vier Wochen vor Inbetriebnahne schriftlich anzuzei-

qten.
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(2) Der ltagistrat kann die Verwendung eines Mü]lverdichters

oder Mütl zerkleinerers untersägen, falLs durctr deren Ver-

wendung die öffentliche Müllabfuhr nicht rnehr nöglich oder

erheblich erschwert vird.

FeEtsetzung aler Art  und Zahl 6a3 gannrelbehälter

sonie der ZahL der Einsannmlunqen

S 22. (1) Der I'Iagistrat hat durch Bescheid für Liegen_

schaften die jeweilige Art und zahl der sarmelbehäLter sowie

die Zahl der jähr)-ichen Einsanmlungen festzusetzen, wobei

auf das öffentl iche Interesse (S 1 Abs. 2), insbesondere

auf sanitäre Notwendigkeiten, auf die .Brandverhütung sowie auf

betriebliche cegebenheiten der öffentl.ichen lltürlabfuhr Bedacht

zu nehmen ist.

(2) Der Inhal_t der SarnnelbehäIter ist jährl ich mindestens

52mal einzusammeln. Wenn öffentLiche Interessen, i .nsbesondere

sanitäre Notwendigkeiten, die Brandverhütung oder betriebriche

Gegebenheiten der öffentlichen Müllabfuhr es erfordern, hat

der Magistrat von der 52maligen EinsanmLung abzugehen und die

Zahl der Einsamnlungen den Erfordernissen entsprechend für

einzel.ne Liegenschaften von Arnts $regen oder auf Antrag des

Liegenschaftseigentüners rnit Bescheid zu erhöhen.

(3) Bei wesentLichen Änderungen der Verhältnisse, die für

die Festsetzung der Art und Zahl der sarunelbehälter sowie

die Zahl der jährlichen Einsarnnlungen rnaßgebend sraren, hat

der Magistrat auf schriftlichen Antrag des Llegenschafts-

eigentürners oder von Ants rdegen die Art und Zahl der san-
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nelbehälter oder die ZahI der

scheldrnäBig neu festzusetzen.

i

(4 )  Fü r

jährlichen Einsammlungen be-

1. Kleingartenanlagen irn Sinne des wiener XLeingartenge-

setzes, LGB1 . für Wien Nr, l l tsze , in der jeweii-s

gieltenden f 'assung, ausgenommen Kleingartengebiete für

ganzjähriges l{ohnen,

2. Liegenschaf,ten nit Somnerhäusern in Sinne des S 116 der

Bauordnung für llien, I€BI . f,ür wien Nr. !!/!93O, ln der

JeweiLs geltenden Fassung,

3. Baulichkej.ten, die hinsichtl ich ihrer cröße und der

Menge des Abfal-Ianfa] ls mit sommerhäusern (Z 2, ver-

gleichbar sind und

4_. Betr iebsanlagen und sonstige Einrj .chtungen, die ihrer

Natur nach während der kalten Jahreszeit ihren Betrieb

einstel len, insbesondere Campingplätze, Freizeit-,  Ver-

gnügungs- und ErhoLungseinrichtungen (rrsaisonbetr iebett),

ist über Antrag des Liegenschaftseigentümers die Zahl der

Einsamnlungen mit 34 je Kalenderjahr festzudetzen, sofern

dies rnit  den öffentl ichen Interessen (5 1 Abs. 2), den sa-

nitären Notwendigkeiten, der . Brandverhütung, sowie den be-

trieblichen Gegebenheiten der öffentlichen Müllabfuhr verein-

bar ist. fm Falle der Z 1 bedarf der Antrag auf Herabsetzung

der ZahL der Einsammlungen. der Zustimnung durch den Kleingar-

tenverein oder dessen Verband.
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Eigentüne!!rechsel

t

S 23. Ein Eigentümerwechsel an einer Liegenschaft ist den

Magistrat von bisherigen und vom neuen Eigentüner binnen zwei

Wochen nach Eigentunsübergang schriftlich anzuzeigen.

5.  ABSCENITT

SammluDg und Abfuhr von Ältstoffen

öf f, eDtlicbe eltstof f sa$rlung

S 24. (1) Die Gemeinde wien hat SannelbehäLter für die ge-

trennte Sammlung verr,i'ertbarer Abfä11e genäß den S S 12 und 13

bereitzustellen, nachdern die Zweckrnäßigkeit einer getrennten

SanmLung der verwertbaren Abfä1le unter Berücksichtigung des

voraussichtl ichen Mengenanfalls geprüft wurde und keine tech-

nischen oder betrieblichen Gründe einer öffentlichen

Altstof fsamrnlung entgegensteh.en.

(2) Die Anzahl und der Aufstel lungsort der Sarnrnelbehälter

zur SamnLung verwertbarer AbfälLe sind vom Magistrat unter

Berücksichtigung der öffentlichen Interessen genäß S 1 Abs. z

auf crund des zu erwartenden Stoffanfalls und der örtlichen

cegebenheiten festzulegen. Auf Antrag des Liegenschaftseigen-

tümers hat die Behörde die Anzahl und den Aufstellungsort der

Sammelbehälter auf der betreffenden Liegenschaft durch Be-

scheid festzulegen.

(3) Die Gerdeinde Wien hat die nach Abs.

AbfäIle. unter den Voraussetzungen der SS

1 und 2 gesanmelten

12 oder 13 einer
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Ventertung zuzuführen.

(4 )  D ie  55  19  und 20  Abs.  1  zwe i te r

sind nit der llaßgabe anzurrenden ' daß

öffentliche l1ü1labfuhr, sondern

Altstof fsammlung beziehen.

Satz und Abs. 2 bis 4

sie sich nicht auf die

auf die öffentliche

5 .  A B E C H N I T T

Behandlungsa[lagetr, Konpostl.eranlagen undl Deponietr

Behördl iche verf,ahren

cenehmigungspflicht

5 25. (1) Die Errichtung, Inbetr iebnahrne sowie jede Ände-

rung, die geeignet ist,  das öffentl iche Interesse (5 1 Abs. 2)

atesentLictr zu beeinträchtigen, von folgenden Anlagen bedürfen

einer Genehmigung, sofern nicht eine Genehrnigung nach der

Gelrerbeordnung 1973, BGBI .Nr. 50/!974, in der Fassung .des

Bundesgesetzes BGB1.Nr. 2g/J.gg3, den Bergg esei-z :-:g75, BGBI.NT.

25g/L975, in der Fassung des Bundesgesetzes Nr. 355/1990, oder

den Luftreinhaltegesetz für Kesselanlagen, BGBI .Nr. 380/7988,

erforderLich ist oder ein Ausnahnetatbestand gernäß Abs. 2

vorl iegt :

.'| stationäre Anlagen zur therrnischen Verhtertung oder son-

st igen Behandlung von Abfäl len (5 q Abs. 1), ausgenonunen

zur stoffl-ichen ver\{ertung, nit einer Jahreskapazität

von weniger afs 10.000 fonnen,

2. nobilen Anlagen zur thermischen Veruertung oder sonstL-

gen BehandLung von Abfällen (S 4 Abs. 1), ausgenomnen
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zur stofflichen Verlrrertung,

3. AnLagen, zur stofflichen Venrertung von Abfällen (S 4

Abs. 1) rnit  einer Jahreskapazität von mindestens 10.OOO

Tonnen,

4. Anl,agen für die Kompost ierung von Abfäl len (S 4 Abs, L)

mit  einern Gesant lagervolumen von mindestens LOO hJ, in

Land- und forstwirtschaftlichen Betrleben mlt einem Ge-

sarntlagervolumen von nindestens SOO rn3, und

5. Deponj.en für AbfäLIe ( S 4 Abs. 1) rait einern

cesantvolunen von weniger als 10O.OOO n3.

(2) Anlage ist jede stat ionäre oder nobi le Einrichtung z\r

Behandlung von Abfäl1en (S 4 Abs. 1). Anlagen zur ausschl ieß-

lichen physikaLischen Behandlung von Abfällen unterliegen nur

dann der GenehnigungspfJ. icht gemäß Abs. l, uenn sie der Zer-

kleinerung von bei BautätigJceiten anfallenden Materialien

dienen.

(3) fst die Anlage oder Deponle auch nach anderen Landes-

gesetzen bevi l l  igungspfl  icht ig, sind nündliche Verhandlungen

und Augenscheinsverhandlungen des abfal l rechtl ichen Genehrni-

gunEsverfahrens nöglichst gleichzeitig rnit rnündlichen Verhand-

lunqen oder a1lfälligen Augenscheinsverhandlungen irn Rahnen

der anderen landesgesetz l lchen Bewilligungsverfahren durch-

zuführen.
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äbf al 1 rechtl tclre Cenehrai gung

für stationäre Anlagen undl für Deponien

S 26. (1) Den Antrag auf Genehrnigung der Errichtung, Inbe-

triebnahme oder jinderung einer stationären Anlage oder Deponie

sind die zur Beurteilung der zulässigkeit des vorhabens naclr

diesern Gesetz notwendiqen Unterlagen in vierfacher Ausfert i-

gung anzuschl ießen.

Jedenfal ls anzuschl ießen si.nd:

1. ein Lageplan, aus dern

sowie die unmittelbar

gehen,

die von Vorhaben beanspruchten

angrenzenden Grundstücke hervor-

2. ein Verzeichnis der Eigentüner der beanspruchten sowie

der unrnittelbar angrenzenden crundstücke sowie jener

Personen, denen an eine:n solchen Grundstück ein in Pri-

_ vatrecht begründetes dingliches cebrauchs- oder Nutzungs-

recht zusteht,

3. Grundbuchsauszüge über die vom Vorhaben beansprucht.en

Grundstücke,

4- eine technische Beschreibung der Anlage sant Planunter-

Iagen sowie die Bezeichnung jener Arten von Abfälten,

für die die An1age bestirunt ist,

5. Angaben über die Eignung der Standorte und
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erhtargenden Abfäl1e

zu deren Vemeidung,

wirtschaftskonzept) .
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der beLm Betrieb der Anlage zlt

und der betriebLichen Vorkehrungen

verrrärtungund Entsorgung (AbfaU-

(2) Die Behörde kann zusätzl iche Unterlagen verlangen, wenn

es für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des. betref-.

fenden Proj ekts nach diesern Gesetz erforderl ich erscheint.

(3) Die Behörde hat aufgrund jedes Ansuchens nach Abs. L,

sofern es nicht zurückzuweisen ist, eine Augenscheinsver-

handlung durchzuführen. Zu dieser sind der Antragsteller und

die in Abs. 1 Z 2 genannten personen sowie die Umweltanwalt-

schaft, die aufgrund des Wiener uhweltschutzgesetzes, IGBI .

für Vl ien Nr. 25,/1993, eingerichtet ist,  persön1ich zu 1aden.

(4) cegenstand, ort und Zeit der Augenscheinsverhandlung

sowie die Voraugsetzungen gernäß S 27 Abs. 2 für die Begründung

Anschlag unmittelbar vor den Ternrin d"l Augenscheinsverhand-

.Iung in der Gerneinde und in den Häusern, die der beanspruchten

Liegenschaft unrnittelbar benachbart sind, öffentlich bekannr-

zunachen. Die dern Antrag gemäß S.26 Abs. 1 anzuschl ießenden

Unterlagen hat der l{agistrat vier l,fochen hindurch unter wah-

rurig von Betriebs-, Geschäfts- oder Kunstgeheirnnissen z:ur

allgeneinen Einsicht aufzulegen. Darauf ist in der Ladung und

irn Anschlag ausdrücklich hinzuyeisen.

(5) Die abf al l-rechtl iche cenehrnigung ist - erforderl ichen-

falls unter Vorschreibung von bestirnrnten geeigneten Auflagen,

Bedl.ngungen und Befristungen - zu erteilen, wenn zu erwarten
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ist, daß die Errichtung, die Anderung

Anlage den Zielen und Grundsätzen des S

Abfallvrirtschaftskonzept (5 2) i und den

sPrechen.

und der Betrieb der

1 sowie dern wiener

stand der fechnik ent-

(6) Im cenelrnigrungsverf ahren hat die Umweltanr^raltschaft zur

lvahrung des öffentl ichen Interesses (S 1 Abs. 2) Parteistel-

1unct.

(7) Vor den Eintritt der Rechtskraft der abfal. Lrechtl ichen

Genehrnigung darf mit der E*ichtung oder wesentlichen Änderung

der Anlage nicht begonnen werden. Jedoch dürfen Anlagen oder

fei le-von Anlagen schon vor Rechtskraft der abfal lrechtl  ichen

Genehmigung oder Betriebsbewil l igung (S -28) errichtet oder

betrieben srerden, wenn nur der Antragsteller gegen den Be-

scheid berufen hat und die'Auflagen dieses Bescheides bei der

Errichtung und den Betrieb dieser AnLage eingehalten werden.

(8) Die Genehmigung erl ischt, r ,renn der Betr ieb der Anlage

nicht binnen zwei Jahren nach erteilter Genehrnigung in zumin-

dest einem für die ErfüIlung des Anlagenzvleckes wesentlichen

Teil der Anlage aufgenornmen wird. l{it der Genehmigung ist

jedoch eine kürzere Frist fesizuSetzen, venn nach der Größe

der Anlage soltie nach Art und Unfang des Betriebes eine

frühere Aufnahne des Betriebes zunutbar ist. Die Frist ist

von Tag der Rechtskraft des Genehnigungsbescheides an zt)

rechnen und darf un höchstens .ein Jahr verlängert werden. Sie

ist in begründeten Ausnahrnefällen zv verlängerny $renn die

Bauarbeiten dies erfordern und öffentliche Rücksichten nicht

entgegenstehen. Die verlängerung ist vor Fristabl-auf schrift-

Iich zu beantragen; die rechtzeitige Einbringung dieses Antra-
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ges henrnt den Ablauf der Frist bis zlut rechtskräftigen Ent-

scheidung durch die Genehnigungsbehörde. Die Genehnigung

erl ischt, wenn die festgesetztä Frist nicht eingehalten wird.

(9) Durch den Wechsel des Inhabers der

vird die Wirksankeit der Genehmigung oder

(5  28)  n ich t  berühr t .

Behandlungsanlage

Betriebsbewil l igung

NachbarD

S 27. (1) Nachbarn in Sinne dieses cesetzes sind a.]. le perso-

nen, die durch die Errichtung, dle jinderung, den Bestand oder

den Betrieb einer Anlage gefährdet oder be1ästigt oder deren

Eigentum oder sonstige dingliche Rechte gefährdet werden

könnten. A1s Nachbarn gelten nicht Personen, die sich vorüber-

gehend in der Nähe der Anlage aufhalten und nicht in sinne des

vorherigen Satzes dinglich berechtigt sind. AIs Nachbarn

gelten j edoch die Inhaber von Einrichtungen, in denen sich,

vie etwa in Beherbergungsbetrieben, Krankenanstalten und ttei-

rnen, regelmäßig Personen vorübergehend aufhalten, sowie die

Inhaber von sonstigen Einrichtungen, in .denen Personen re-

gelnäßig arbeiten, hinsichtl ich des Schutzes dieser Personen

und die Erhalter von Schulen hirisichtl ich des Schutzes der

Schü1er, der Lehrer und der sonst in den Schulen ständig

beschäftigten Personen.

(2) Parteistellung haben nuq Jene Nachbarn, die spätestens

bei der rnündl- ichen Verhandlung Einwendungen wegen einer

Beeinträchtigung irn sinne des 5 1 Abs. 2 z I vorbringen,

und zlrar vom Zeitpunkt der Erhebung ihrer Einwendungen an.

Weist ein Nachbar der Behörde nach, daß er ohne sein Verschul-
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den daran gehindert war, rechtzeitig Einwendungen zu erheben,

so darf er diese auch nach dem Ende der mündLichen verhandLung

bis zur rechtskräftigen Entscheidung der Angelegenhel.t vor-

bringen und ist vom Zeitpunkt der Erhebung der Einwendungen an

partei. Solche Ei.nwendungen sind vom Nachbarn binnen zwei

Wochen nach t{egfa11 des Hindernisses für ihre Erhebung bei der

Behörde einzubringen, die die mündl-iche verhandlung durch-

geführt hat, und von der Behörde in gleicher Weise zu

berücksichtigen, als wären sie in der rnüridlichen Verhandlung

erfroben worden.

Betriebsbeni l IiguDg

für stationäre Anlagen uDd für Deponien

5 28. (1) Der Inhaber der abfaLlrecht l ichen Genehrnigung hat

der Behörde die Fertigstellung der genehmigten Anlage oder

Deponie ohne unnöt igen Aufschub schr i f t l ich anzuzeigen.

- 
(2) Die Behörde hat im abfa_l lrechtl ichen Genehni-

gungsbescheid anzuordnen, daß die Anfage oder Deponie erst

aufgrund einer eigenen Betriebsbewilligung in Betrieb genommen

werden darfn wenn dies rnit Rücksicht auf die Art oder cröße

der Anlage geboten ist, um eine konsensgemäße Ausführung und

die Einhaltung der Ziele und crundsätze (5 1 Abs. 1) sicherzu-

stelJen. In diesem Fall  hat der Inhäber der abfalLrechtl ichen

Genehmigung die ErteiLung der Betr iebsbevi l l igung .bei der

Genehrnigungsbehörde schriftlich zu beantragen.

(3) Die Behörde kann vor j.hrer Entscheidung betreffend itie

Erteilung einer Betriebsbewilligung einen höchstens arrf ein

Jahr befristeten Probebetrieb zulassen oder anordnen, !üenn
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dies zur sachlichen Beurteilung im sinne des Abs. 2 zlrecknäßig

ist. Die Frist kanD auf Antrag auch verlängert hrerden, tenn

der Zweck des Probebetriebes d;ies erfordert, doch darf die

cesantdauer des Probebetriebes zwei Jahre nicht {ibersteigen.

Die rechtzeitige Einbringnrng des Antrages auf Verlängerung des

Probebetriebes oder auf Erteilung der Betriebsbevrilltgung

hemmt den.Ablauf der Frist bis zur rechtskräft igen Entschei-

dung durch die Genebnigungsbehörde. Die Betriebsbewi l l igung

ist zu ertei.len, wenn die Anlage den Vorschriften dieses Ge-

setzes und der abfallrechtlichen Genehnigung entspricht.

(4) In der Betr iebsbelr i  I l  igtrng sind zusätzl iche oder

andere Auflagen oder Bedj.ngungen als in der abfalLrechtLi-

ctren Genehmigung vorzuschreiben, rrenn und soweit dies zu!

Einhaltung der ZieLe und crundsätze sor+ie zum Schutz des

öffentl . ichen Interesses (S t Abs. 2) erforderl ich ist.

(5) In verfahren betreffend die Betriebsbewilligung sind der

Bewitligungs!,terber und die Umlrteltanwaltschaft Parteien. Sollen

zusätzl iche oder andere AufLagen genäß Abs. 4 vorgeschrieben

werden, so sind den Verfahren auch jene Nachbarn beizuziehen,

die irn betreffenden Genehnigungsverfahren parteistelLung

er1angt haben. Diese können irn Verfahren betreffend die Be-

triebsbewil l igung nur hinsichtlich der zusätzlichen oder

andeien Auflagen, die sich auf S 1 Abs. 2 Z 1 dieses Gesetzes

gründen, Einr,vendungen erheben .

Nachtiägltche Auflagen für stationäre Anlagen

urd fü! Deponie!

5 29. (1) Ergibt sich bei genehnigten Anlagen, daß mangels
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entsprechender behördlicher Auflagen oder trotz Einhaltung der

vorgeschriebenen Auflagen Auswirkungen irn sinne des S 1 Abs. 2

auftreten, hat die Genehrnigungsbehörde die zur Beseitigung

dieser Auswirkungen nach derD Stand der Technik erforderlichen

Auflagen auch nach Erteilung der abfallrectrtLichen Genehrnigung

vorzuschreiben. Soweit die Auflagen nicht zur Verneidung einer

eefährdung des Lebens oder der Gesundheit von llenschen erfor-

derl ich sind, dürfen sie nur vorgesehrieben werd.en. lrenn sie

nicht unverhältnisrnäßig sind, insbesondere wenn der nit der

Erfüllung der Auflagen verbundene Auflrand nicht außer Ver-

hältnis zu dem nit den Auflagen angestrebten Erfolg steht.

(2) Zugunsten von Personen, die erst nach Erteilung der

abfallrechtlichen Genehmigung Nacbbarn in Sinne des S 27
'Abs. 1 geworden sind, sind Auflagen gemäß Abs. 1 nur solrreit

vorzuschreiben, als diese zur vermeidung einer Gefährdung des

Lebens oder der Gesundheit dieser Menschen erforderLich sind.

(3) Könnte der hinreichende Schutz des öffentlichen Inter-

esses (5 l" Abs. 2) nur durch die Vorschreibung solcher anderer

oder zusätzl icher Auflagen erreicht werden, durch die die

genehmigte Anlage in ihrem wesen verändert würde, hat die

Behörde dern Inhaber der Anlage rnit Bescheid aufzutragen, ztJT

Erreichung des hinreichenden Interessenschutzes (S 1 Abs. 2)

und der Begrenzung des quantitativen und gualitativen Abfa1l-

aufkommens nach dem Stand der Technik lnnerhalb einer hiefür

angenessenen Frist ej-n Sanierungskonzept für die Anlage zur

Genehmigung vorzulegen. Für das sanierungskonzept ist der

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit genäß Abs. 1 rnaBgebend. fm

Bescheid, nit den die Sanierung genehnigt wird, hat dle

Behörde eine den Zeitauftrand für die vorgesehenen Sanie-
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rungsrnaßnahmen entsprechende Frist zur Durchführung der sanie-

rung festzulegen.

(4) In verfahren gernäß Abs. 1 bis 3 haben nur jene Nachbarn

(5 27 Abs. 1) Parteistel lung, die spätestens bei der rnündLi-

chen verhandlung irn Rahmen dieses Verfahrens Einrtendunqen

wegen einer Beeinträchtigung i:n Sinne des S 1 Abs. 2 z l- vor-

bringen. S 27 Abs. 2 zwej-ter Satz gi l t  mit der Maßgabe, daß

die Einwendungen nicht in Genehrnigungsverfahren sondern in

verfahren zur vorschreibung nachträglicher Auflagen oder zur

Genehmigung eines sanierungskonzeptes gemacht lrerden.

(5) fn Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses cesetzes bereits

rechtnäßig errichtete und betriebene Anlagen oder Deponien,

die nach den bisher geltenden vorschriften nicht genehrnigungs-

pfl icht ig waren und nach den Bestimmungen dieses Gesetzes

genehrnigungspflichtig wären, gelten als genehnigte Abfallbe-

handlungsanlagen oder Deponien im Sinne dieses Gesetzes.

Äbfallrechtliche Genehnigung und Betriebsbewl ll igung

für nobile enlagen

5 30. (1) Dem Antrag auf Genehnigung der Err ichtung, Inbe-

tr iebnahme oder Änderung einer mobilen Anlage (5 25 Abs. 2)

sind die zur Beurtei-lung der Zu1ässigkeit des Vorhabens nach

diesem Gesetz notwendigen Unterlagen in vlerfacher Ausferti-

gung anzuschl ießen.

JedenfalLs sind anzuschl ießen:

1. Bekanntgabe voraussichtlicher Aufstellungsorte der rnobi-

len AnLage, erforderlichenfalls samt Lageplan, sordie
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( 2 ) Die Bestirnrnungen des

bj.s 7 gelten auch für das

AnIagen.

AufstelLung der Anlage an

5 25 Abs. 2, 3 erster Satz und 5

Genehrnigungsverfahren von rnobilen

vorauss icbtl ich.e

einem ort,

Dauer

I

der

2. eine technische Beschreibung der Anlage samt PLanunter-

lagen sowie die Bezeichnung jener Arten von Abfä11en,

für deren Behandlung die Anlage bestimrnt ist und

3. eine Beschreibung der beim Betr ieb der An]age zu

erwartenden AbfäL]e und der betrieblichen vorkehrungen

zu deren Verneidung, Vernertung und Entsorgrung (Abfa1l-

wirtschaftskonzept) .

(3) Zur verbandlung ist der

den.

Antragstel ler persön1ich zu la-

(a) Die Bestirnnungen des 5 28 Abs. 1 bis 4 gelten auch für

das Betriebsbewilligungsverfahren von nobilen Abfallbehand-

lungsanlagen im sinne des S .25 Abs. 2.

(5) In Verfahren betreffend die cenehmigung und die Be-

triebsbewiillgung einer mobiLen Anlage haben nur der Bewilli-

gungswerber und die Umwel.tanvraltschaft zur Wahrung des öffent-

l i chen In te resses  (5  1Abs.  2 ) .  Par te is te l lung .

(5) Emeist slch während des Genehmigungsverfahrens, daß be-

reLts eine reclrtskräftige abfallrechtliche Genehnigung für

eine hinsichtlich Betriebsweise und Ausstattung gleichar-



t ige

von

von

ltenn

unter

Abs.
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rnobiLe Anlage vorliegt, kann die cenehnigungsbehörde

der Durchführung einer Augenscheinsverhandlung sovie

der vorschreibung eineri  Betr iebsbewil l igung absehen,

dies aufgrund der vorliegenden Daten und Erfahrungen

Berücksichtigung des öffentlichen Interesses (5

2) sachl ich gerechtfert igt ist.

(  7 ) Durch den l{echsel des Inhabers der nobi. l ,en Anlage wird

die Wirksarnkeit der cenehrrigung oder Betriebsbewilligung

nicht berührt.

Nachträgliche ÄuflageD fü! nobile Anlagen

5 31. (1) Die Bestinmunqen des S 29 Abs. 1, 3 und

auch für mobil"e Anlagen.

3 gelten

(2) Ervreist es sich aufgrund der Besonderheit eines Aufstel-

lungsortes zum Schutz der im 5 1 Abs. 2 genannten fnteressen

als erforderl ich, hat die Behörde von Amts wegen dem Anlagen-

betreiber die firr die Ausführung der Abfallbehandlungsarbeiten

notr^rendigen Vorkehrungen zur Vorbeugung gegen oder zur Abstel-

lung von Beeinträchtigungen des öffentl ichen Interesses (S 1

äbs. 2) rnit  sescheid _aufzutragen;

Feststel lungsverf ahlen

5 32. Werden Unstände bekannt, die die Genehrnigungspflicht

der Erri.chtung, Inbetriebnahme oder ä,nderung einer Anlage

(S 25 Abs. 2) begründen könnten, bestehen jedoch für den In-

haber der Anlage aber Zweifel darüber, ob die Voraussetzungen

für die Genehrnigungspilicht gegeben sind oder darüber, ob die
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betreffende Anlage a1s stationär oder nobil zu qualifizieren

ist, hat die Behörde von Amts negen oder auf Antrag des In-

habers der Anlage die An1age oder das Vorhaben zu prüfen und

durch Bescheid festzustellen, ob dle Errichtung, die Änderung

oder der Betrieb der Anlage einer Genelrnigung bedürfen oder ob

die Anlage stationär oder nobil ist.

Be tr i  ebs e in s te l1ung

S 33. Der fnhaber einer genehnigten Anlage oder Deponie hat

die beabsichtigte EinsteLlung des Betriebes der Anlage oder

Deponie ehestmög3.ich der Behörde sehriftlich anzuzeigen. Die

Behörde hat dem Inhaber dieser'Anlage oder Deponie erforderli-

chenfalls die Durchführung von l,[aßnahnen vorzuschreiben, die

nach der Betriebseinstellung zum schutz des öffentlichen

Interesses (S 1 Abs. 2) notvrendig sind. Durch einen Wechsel. in

der Person des Inhabers der gänzlich oder teilweise auigelas-

senen Anlage lrj-rd die I{irksarnkeit dieses bescheidmäßigen

Auftrages nicht berührt.

7. ABSCTNITI

Abgabe

nrmächtlgung zur Erhebung elner Abgabe

S 34. Die Stadt Wien als Gsneinde wird, soweit eine soLche

Ernächtigunq nicht schon bundesgesetzlich eingeräumt 1st,

errnächtigt, für die Bereitstellung und Benützung von öffent-

lictren Einrichtungen zur Entsorgung von Abfällen (S 4 Abs. 1)

aufgrund eLnes GemeLnderatsbeschlusses eine Abgabe zu erheben.
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Abgabepflicbt

5 35. Die Abgabepfl icht besteht für die in die öffentl iche

liIüII ab fuhr einbezogenen Liegenschaften, und zwar ohne Rück-

sicht . darauf, ob die öffentliche MüIlabfuhr tatsächLich

benützt wird oder nicht,

Berechnung der lbgabe

5 36. (1) Die als Jahresabgabe einzuhebende Abgabe errechnet

sich durch Multd.plikation folgender Zahlen:

1. Zahl der für die Liegenschaft  festgesetzten samme].-

behäLter,

Zahl der für die Liegenschaft genäß S 22 Abs.

gesetzten j ährlichen Einsamrnlungen und

Grundbetrag.

fest-

(2) Der Grundbetrag ist durch Beschluß des cemeinderaEes

(Abgabentarif) derart festzusetzen, daß die gesarnte zur Erhe-

bung gelangende Abgabe den Aufr^'and für die Bereitstellung, die

Erhaltung, den Betrieb und die Nachsorge der Einrichtungen zur

Entsorgung von AbfäIlen ln Sinne dieses Gesetzes sowj.e die

Verzinsung und Tilgung der Änlagekosten nicht übelsteigt. Der

crundbetrag idt mit einern festen Betrag je SanrneLbehälterart

festzusetzen, wobei der Grundbetrag für Sarnrnelbehälter über

110 Liter fnhalt um.den llundertsatz höher festzulegen ist, in

den der Literinhalt der sannelbehälter über 110 Liter steigt.
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nit 120 Llter Inhalt sind jenen mit 110 l i ter,

rnit 240 Liter Inhal.t jenen rnit 220 Liter

Die Bestimrnungen des ersten satzes dieses

Absatzes sind bei Vorliegen einer bundesgesetzlichen

Ermächtigung zror Erhebung der Gebühren nicht anzuwenden.

(3) Bei der Venrendung von Müllverdichtern oder MülLzerklei-

nerern kann der Gerneinderat einen Zuschlag in der Höhe von 30

v.H. des crundbetrages, gerundet auf einen voLlen schi l l ing-

betrag, für jeden MülLsanrnelbehäl-ter festsetzen.

(4) Soweit genäß 5 19 Abs. 4 SanneLbehälter auf einem ge-

meinsamen Standplatz aufgestel l t  sind, ist je Haushalt,  Lokal

oder Kleingarten eine Jahresabgabe zu berechnen, indern die

crundgebühr für einen 110 Liter Samrnelbehälter mit 52 zu nul-

t ipl izieren und un 25 v.H. zu verr ingern ist.  Diese Jahres-

abgabe ist für die Dauer der Behälteraufstel.lung auf dern ge-

meinsanen Standplatz anteiLsrnäßig vorzuschreiben.

Beginn, Änderungen ,rrrd "rrd. der Abgabepflicht

S 37. (1) Die Abgabepfl icht beginnt bei Liegenschaften, die

in die öffentl iche MüLlabfuhr einbezogen sind oder ln diese

einbezogen Lrerden, nit dem ersten Tag des llonates, der auf die

Bereitstellung der Einrichtungen der öffentLichen Müllabfuhr

folgt.

(2) Wird die Art oder die Zahl der für die Llegenschaft

festgesetzten sarurelbehälter oder die ZahI .der für die tiegen-

schaft geltenden. j ährlichen Einsarunlungen von Amts wegen

geändert, so erhöht oder vernindert sich. die Abgabe nit denr
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ersten Tag des llonates ' der auf diese Änderung foIgt.

(3) I,tird auf Grund eines schiiftlichen Antrages des Liegen-

schaftseigentü,rners die Art oder die zahl der für die Liegen-

sihaft festgesetzten Sammelbehälter oder die Zahl der für die

Liegenschaft geltenden jährlichen Einsanrnlungen neu fest-

gesetzt und ergibt sich daraus eine Abgabenverminderung, so

vermindert sich die Abgabe bereits rnit  dern ersten Tag des

lIonates, der auf das Einlangen des Antrages bein Magistrat

fo1gt.

(4) Die Abgabepflicht endet roit Ablauf des ltonates, in den

der Ausschluß oder die Ausnahrne von der Öffentlichen Mü11-ab-

fuhr oder Altstoffsamnlung rechtswirksan wird.

Abgabeschuldner und Haftungspflichtige

S 38. Abgabeschuldner ist der Eigentüner deE Liegenschaft,

für..die die Abgabepflicht besteht; Miteigentürner sind Gesaht-

schuldner. Im Fal1 einer Änderung in den Eigentunsverhältnis-

sen dauert die Abgabepflicht des bisherigen Eigentüners (Mit-

ej.gentümers) bis zum Ende des Kalenderjahres fort, in den

die Änderung eingetreten istt der neue Eigentürner (Miteigen-

tümer) haftet für a1le rückständigen Abgabenbeträge, die seit

denr Beginn des der jinderung in den Eigentunsverhältnissen

vorangegangenen Kalenderjahres fä11i9 geworden sind.

Festsetzuug der Abgabe

5 39. (1) Die Jahresabgabe (g 36) ist durch Bescheld (Abga-

behbescheid) festzusetzen. Die Festsetzung der Abgabe gilt,
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'  bis nach Abs. 3 ein neuer Bescheid erlassen wird.

(2) Der Abgabenbescheid kann noch vor Rechtskraft eines

Festsetzungsbescheides genäß $ 22 erfassen werden.

(3) In FalI der Änderung der für die Berechnung der Jahres-

abgabe naßgeblichen Zahlen (5 36 Abs. 1 Z 1 bis 3) ist der

Abgabenbescheid von Ants weqen durch einen neuen Bescheid, den

die geänderten Zahlen zugrundezulegen sind, zu ersetzen. Mit

der Erlassung des neuen Bescheides kann gewartet werden, bis

die Änderung der bescheidrnäßigen Festsetzungen gernäß S 22

rechtskräftig geworden ist.

FälI igkeit

S 40. Die jährl iche Abgabe wird zv je einern Viertel an

L5. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November des laufen-

den Abgabenj ahres (Kalenderj ahres) fä11i9.

Einschrän[uDg der Abfuhr

S 41. Bei vorübergehender höchstens drei }lonate dauernder

,Einschränkung, Verzögerung oder unterbrechung der öffentlichen

Müllabfuhr oder öffentLichen Altstoffsarnmlung üregen höherer

cewaLt, aufgrund von Feiertagen oder behördlicher Vorschriften

sowie wegen Behinderung der Zufahrt oder der Abfuhr entsteht

kein Anspruch auf Abgabennindefung.



-  4 4  -

8. ABSCXNITT

EchlußbestLnnungell

Baunellce auf frendlen crund und Boilen

5 42. Für Bauwerke auf frendem crund und Boden (Superädifi-

kate, Bauwerke als zugehör eines Baurechts) und für deren

Eigentüner gelten sinngemäß die sonst nur di9 Liegenschaften

und Liegenschaftseigentürner betreffenden Bestimmungen dieses

Gesetzes.

NI ei ngartenanlagen

S 43. Bei Kleingartenanlagen f inden die sonst nur für

Liegenschaftseigentüner geltenden Bestimmungen auf

Benützer der KIeingärten sj,nngernäß Anwendung.

DiDgl iche Wirkung der Bescheide

d ie

d ie

5 44. Die nach diesen cesetz gegenüber

Liegenschaften oder Bauvrerken erlassenen

auch gegen al le späteren Eigentürner.

Eigentümern von

Bescheide wirken

Behörduiche Aufsicht, behördltiche Aufträge

S 45. (1) Die Behörde hat die nach diesern Gesetz genehmig-

ten Anlagen und Deponien mind.estens alle zwei itahre unter

Beiziehung der erforderl ichen Sachverständigen hinsichtLich

der Einhaltung der Auflagen, Bedingungen und Befristungen

des .cenehmigungs- und BetriebsberrilligungsbescheLdes sor^rie

der Bestirnrnungen dleses cesetzes zu. überprüfen.
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(2) Der Uagistrat hat dernJenigen, der Abfälle entgegen den

Bestirnrnungen di.eses Gesetzesi verwertet, samrnelt, abführt,

lagert oder ablagert, die zur Herstellung des gesetzmäßigen

Zustandes erforderlichen lrlaßnahnen aufzutragen.

(3) Kann der Verpfl ichtete gemäß Abs. 2 nicht zur Herstel-

lung  des  gesetznäß igen Zus tandes verha l ten  werden,  i s t  der

Auftrag den Eigentürner der Liegenschaft, auf der die AbfäIIe

verwertet, gesanmelt,  gelagert oder abgelagert werden, zu

erteilen, wenn der Liegenschaftseigentüner diesen rechtslridri-

gen Verhalten zugestimmt oder es geduldet oder ihrn zumutbare

Abwehrrnaßnahrnen unterlassen hati dessen Ersatzansprüche gegen

den Verpfl ichteten (Abs. 2) bLeiben unberührt.  Dies gi l t  auch

für Rechtsnachf olger des Liegenschaftseigentümers, hrenn sie

von der Ablagerung Kenntnis hatten oder bei gehöriger Aufmerk-

sankeit Xenntnis haben 'nußten.

(4) Bei cefahr irn Verzug hat die Behörde die erforderl ichen

Ma8nahmen auf Kosten des Verpflichteten genäß Abs. 2 oder 3

unverzügl ich zu veranlassen.

Itranspruchnahme von crundtstücken, Auskunftsp fl icht

5 46. (1) Sohreit  es zur Vol lziehung dieses cesetzes notwen-

dig ist,  sind die Organe der zur Vol lziehung dieses Gesetzes

berufenen Behörde sovJie die yon ihnen herangezogenen per-

.sonen (Auftragnehner, Sachverständige) berechtigt, die in

Betracht kornmenden teile von Grundstücken zu betreten, Kon-

trollen vorzunehmen und Proben in unbedingt erforderlichen

Ausmaß entschädigrungslos zu entnehnen, Auskünfte zu verlängen
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und Einsicht in vorhandene unterfagen Aufzeichnungen zu

nehmen, Abschriften anzufertigen und die erforderlichen ttlaß-
I

nahrnen gernäß 5 45.Abs. 4 durchzuführen. Der Eigentüher des

crundstückes oder der sonst verfügungsberechtigte ist - aus-

genommen beL Gefahr im Verzug - spätestens bei Betreten des

crundstückes zu verständigen.

(2) Der Eigentüroer oder verfügungsberechtigte hat a1le not-

wendigen Auskünfte zv erteilen, die notwendigen Aufzeich-

nungen und Unterlagen zur Einsicht vorzulegen, die Anferti:

gung volJ-ständiger oder auszugsweiser Abschriften oder Ablich-

tiqrungen der Unterlagen zu gestatten und die erforderlichen

Maßnahmen genäß 5 45 Abs. 4 durchführen zu lassen. Er hat den

Anordnungen der xrit der Aufsicht und Kontrolle betrauten

organe zur Inbetriebnahme oder Außerbetriebsetzung und über

die Betriebsweise von Maschinen und Einrichtungen zu entspre-

chen.

(3) Die rnit der vornahne der Aufsicht und Kontrolle beauf-

tragten organe.sowie die vön ihnen herangezogenen Personen

haben sich anläßlich ihrer Tätigkeit gernäß Abs. 1 auf ver-

Iangen des Grundstückseigentüners oder sonst verfügungsberech-

t igten entsprechend auszuweisen,

atrafbestinnungeD

g 47. (1) I{enn eine Tat nicht den Tatbestand einer in die

Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung

bildet, oder nach anderen verwaltungsstrafbestiurmungen nit

'strengerer strafe bedroht ist, begeht eLne Verwaltungsübertre-

tung, vrer

und
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1. entgegen S 6 Abs. 1 ulld 2 die geplante Tätigkeit als Ab-

fallsamrnler oder -behandlär nicht der Behörde neldet,

2. ttdEz Versagung genäß S 6 Abs. 3 oder 5 als AbfallsamnLer

oder -behandler tätig ist,

die jährl ich vorzulegende zusammenfassende Aufstel lung

genäß 5 6 Abs. 5 nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,

4. die Einstellung der Tätigkeit a1s Abfallsanmler oder

-behandler nicht genäß 5 6 Abs. 7 meLdet,

5. entgegen 5 7 Abs. 1 oder 2 AbfäLle nicht entgegennirnmt,

entgegen 5 I den nicht von der öffentlichen lrlüLlabfuhr

erfaßten Mü1l oder sonstige Abfälle nicht entsprechend

den irn 5 1 Abs. 1 in Verbindung rnit  den SS t2 bis 15

festgÄsetzten Zielen und crundsätzen so behandelt oder

behandeln Iäßt, daß Beei nträchtigungen in Sinne deis S 1

Abs. 2 vernieden rrerden,

vorsätzlich entgegen 5 11 verwertbare Abfälle

nicht ln die für die getrennte SanmJ.ung dieser verr,rertba-

ren AbfäLIe bereitgestel l ten Sanfielbehälter einbringt,

vorsätzlich entgegen S 11.in die für die getrennte S anm-

Lung verwertbarer Abf älIe bereitgestellten Sarnmef behälter

andere Abfälle einbringtn als jene, für deren getrennte

sanmlung die sannelbehälter besti:nnt sind,

6 .

8 .
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9. stofflich ventertbare Abfälle

Abs. 1 stofflich verwertet,

nicht entsprechend ! T2

1310. therrnisch

theäisch

verwertbare Abfä]le

verwertet,

ntcht entsprechend

1,1. nicht ven4tertbare

de1 t ,

AbfaLle nicht entspreshend S 14 behan-

12. die trotz Einhaltung der SS L2 und 14 verbleibenden

Abfäl1e nicht entsprechend 5 15 ablagert,

13. entgegen S L7 Abs. 2 den auf seiner in die öf fent l iche

MüIlabfuhr einbezogenen Liegenschaft anfallenden I{ül I

nicht durch die öffentliche Uü1labfuhr sarnrneln und

'abführen läßt,

14, entgegen S 18 Abs. 2 seinef AnzeigepfLicht nicht nach-

kornrnt ,

15. den Aufstel.fungsort der Sannelbehälter oder die zur

öffent]ichen Mül1abfuhr odei öffentlichen Altstoffsarnm-

lung bestirnmtsen Einrichtungen entgegen den Bestinrnungen

des S 19 Abs. 2 eigenrnächtig verändert,

16. den durch die öffentliihe Müllabfuhr zu entsorgenden
' 

Mütl nicht genäß S 20 Abs. 1 in die bereitgestelJ.ten

Samrnel.behälter für Uü1I einbringt oder die Sannrelbehälter

für Mü1.1 zu e.inen anderen Zwecke afs zur Aufnahne von

Müll verwendet,
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XZ. entgegen 5 2O Abs. 4 das Betreten der Liegenschaft durch

die Bediensteten der öffdntlichen MülLabfuhr oder öffent-

lichen Altstof f sannlung zurn Zr{tecke der Entleerung der

sanmelbehäLter nicht ernöglicht,

18. entgegen 5 21 die verwendung von Mül1-verdichtern oder

Mütlzerkleinerern nicht anzei-gt od.er trotz Untersagung

durch die Behörde betreibt,

L9. entgegen S 23 den Eigenttbnenrechsel an einer Liegen-

schaft nicht rechtzeit ig anzeigt,

20. entgegen S 24 die Sannelbehälter für Altstoffe vor-

sätzlich zu einern anderen Zr,teck a1s zut Aufnahne der

jeweil igen Altstoffe verwendet,

21. eine gernäß S 25 genehmigungspflichtige Anlage oder

.. Deponie erri.chtet, betreibt oder ändert, ohne irn Besitz

der erforderl ichen cenehrnigung zu sein,

22. d, ie gernäß den SS 26 und 28 bis 31 vorgeschriebenen Auf-

lagen nicht einhält,

23, entgegen S 28 Abs. 2 oder 5 30 Abs. 4 eine genehnigte

AnLage oder Deponie ohne erforderliche Betriebsbewilli-

gung in Betrieb nimnt,

24. entgegen S 33 die BetriebseinsteLlung seiner Anlage

. oder Deponie nicht rechtzeitig anzeigt oder die zun

schutz des öffentlichen rnteresses vorgeschriebenen
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l,taßnahmen, die nach der

.1ich sind, nicht setzt,

BetriebseinsteJ.lung erforder-

25. entgegen S 45 Abs. 2 und 3 die ihrn von der Behörde auf-

getragenen Maßnahnen nicht setzt oder

26. entgegen S 46 Abs. 2 das Betreten des Grundstückes. die

Vornahme von KontrolLen, Entnahne von proben oder Durch-

führung der erforderlichen Maßnahnen genäß S 45 Abs. 4

nicht errnögl icht, Auskünfte nicht erteilt oder Unterlagen

und Aufzeichnungen nicht vorlegt, die Anfertigung von

Abschriften oder AbLichtungen verhindert oder Anordnungen

nicht befolgt.

(2) Wer eine Versraltungsübertretung genäß Abs. 1 Z 4, 7, B,

13 bis 16, L8, 19 oder 20 begeht, ist nit  einer Geldstrafe bis

zu 50.ooo,-- schiLl ing, in Fa11e der Unelnbringl ichkeit uri t

einer Ersatz freiheitsstrafe bis zu vier Wochen; wer eine ver-

vral?ungsübertretung gemäß Abs,. 1 Z 1. bis 3, St 6, 9 bis L2, X7

oder 21 bis 26 begeht, ist mit einer Geldstrafe bis zu

500.0O0,-- Schi l l ing, irn Fal1e der Uneinbringl ichkeit nit

einer Ersatz freiheitsstrafe bis zu sechs wochen zu bestrafen.

(3) Eine venraltungsübertretung begeht, !üer durch nana-

lungen oder Unterl-assungen die Abgabe verkürzt.

' (4) Wer eine Verwaltungsübertretung gernäß Abs. 3 begeht, bei

der dj-e Abgabe nit  einen Betrag von höchstens 3OO.OOO,--

Schiuing verkürzt wird, 'ist 
rnit einer GeLdstrafe bis zE

600.OOO,-- Schi l t ing zu bestrafen, irn FaLle der Uneinbring-

l ichkelt der celdstrafe ist eine Ersatzfreiheitstrafe bls zu
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. sechs l{ochen festzusetzen.

(5) übertretungen genäß Abs.i3, bei denen die Abgabe nit

einem Betrag von rnehr als 3OO.oOO,-- Schi l l ing verkürzt wird.,

gtelten a1s Finanzvergehen und sind von cericht mit Freihelts-

strafe bis zu sieben Monaten oder nrit GeLdstrafe bis zun zwei-.

factren des Verkürzungsbetrages zu bestrafen.

(6) Der versuch ist in jeden Fal l  strafbar.

BehördleD

5 48. Behörden sind, soweit nicht anderes bestimmt ist, in

erster Instanz der Magistrat und in zweiter Instanz die Lan-

desregierung.

Eigener Wirkungsbereicb der Genelnd€

5. 49. Die cemeinde Wien hat. ihre in diesern Gesetz geregelten

Aufgaben irn eigenen Wirkungsbereich zu besorgen.

übergangsbestinnungen

5 50. (1) Liegenschaften, die arn Tag vor dern fnkrafttreten

dieses Gesetzes in die öffentliche I"1ü11ab fuhr einbezogen

ttaren, bleiben bis zu eine:n aI l fä1l igen Aussehlu9 oder einer

a}lfälligen Ausnahnegenehrnigung in dle öffentl.iche Müllabfuhr

einbezogen.

(2) Liegenschaften, die ara Tag vor den fnkrafttreten dieses

Gesetzes von der öffentlichen uüllabfuhr ausgeschlossen oder



I t

-  a z  -

ausgenommen

ziehung von

ausgenommen.

waren, bleiben bis zu einer bescheid:näßigen Einbe-

der öffentlichen }tül labfuhr ausgeschlossen oder

(3) Die irn Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses cesetzes

fesCAesetzten Abgaben sind bis zur ErLassung eines neuen Abga-

benbescheides al-s Abgaben im Sinne dieses Gesetzes weiter-

tr in zu den irn S 40 bestinmten Fäl l  igkeitstagen zu entr ichten.

(4) Wer im Zeitpunkt des fnkrafttretens dfeses Gesetzes

AbfäIle bereits sanmelt oder behandelt, hat dies binnen drei

Monaten der Behörde zu nelden. S 6 Abs. 1 und 2 qilt rnit

der üaßgabe, daß sich die lrleldung auf eLne Tätigkeit bezieht,

die bereits ausgeübt wird. Erfolgt eine Untersagung in Sinne

des S 6 Abs, 3 oder 5, ist die Tätlgkeit unverzüg1ich einzu-

stel len. Wird die Ausübung der Tätigkeit von der Behörde nicht

untersagt, gelten die Vorlägepfl icht gernäß 5 6 Abs. 6, die

Meldepflicht genäß S 6 Abs. 7 und die Abhol- bzw, Übernahne-

pfl icht gemäß S 7.

(5) Die Genehmigungspflicht für Anlagen odei Änderungen von

Anlagen oder Deponien genäß 5 25 besteht nicht für nicht-

genehni.gte Anlagen oder Deponien oder deren Änderungen, r'enn

mit deren Projektierung oder Bau nachweislich vor Inkrafttre-

ten dieses cesetzes ordnungsgemäß begonnen wurde.

wirksatnkeitsbeginnr' Außelkraf ttleten von

Rechtsvors chri ften

S 51 . (1) Dieses Gesetz

res bestinmt wird, mit 1.

tr i t t ,  sofern

Jul i  L994 in

in Abs. 2 nicht ande-

Kraft.
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(2 )  Der  L . ,  4 . ,  5 .  und 7 .  Abschn i t t  t re ten  n i t  L .  Uärz

1994 in l(raft. Gleichzeitig tritt das ltül.labfuhrgesetz 1965,

LGBI. für Wien Nr. 19, zuLetzt' geändert durch das cesetz I€Bt.

für Wten Nr. 73/L99o, außer Kraft.

(3) Verordnungen aufgrund

ab den auf seine Kundrnachung

Sie dürfen jedoch frühestens

Kra ft gesetzt lrerden.

dieses cesetzes können bereits

folgenden Tag erLassen werden.

zugleich nit  diesen Gesetz in

(4) Bisher aufgrund des Wiener Müllabfuhrgesetzes 195S,

LGBI. für 9lien Nr. L9, zuletzE geändert durch das cesetz LGBL.

für Wien Nr. 73/:.:gg}, erlassene verordnungen gelten bis zu

einer Neuregelung weiter.
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V o r b l a t t .

zurn Entwurf "i.r,"= wi.n#Gllwirtscbaftsgesetzes

Problemstel l .ung:
1) Das an 1. JuLi 1965 in Kraft getretene. MüLlabfuhrgesetz

1965 des Landes l{ien war zurn darnaligen Zeitpunkt eines der
ersten cesetze, das Regelungen betreffend Müll enthielt. Es
vrurde bj-sher nur geringfügig geändert und blieb strlkt auf
den Bereich der MülLabfuhr beschränkt.

Zwischenzeit l ich haben sich aus
rechtl . icher und ökologischer Sicht
ergeben:

natunü j.ssenscha f t1 icher,
tiefgreifende Anderungen

fn vordergrund steht nun nicht rnehr die früher isoliert be-
trachtete MüLlentsorgung, sondern der vresentLich weiterrei-
ctrende Bereich der qeordneten Abfal lwirtschaft.

Durch die Bundesverfassungsgesetz-Novelle 1998, BGB1 . Nr.
685 wurde in Art. 10 Abs. I Z 3.2 B-Vc der Kompetenztatbe-
stand rrAbfallwirtschafttr eingefügt, hrodurch sich eine korn-
petenzrechtl iche . Neuordnung für diesen Bereich ergibt.

2) frn Zusamnenhang rnit der Teilnahrne österreichs an einern
Europäischen Wirtscha ftsraurn (EWR) sind- folgende durch das
EwR-Übereinkornrnen ats EWR-Recht übernornmene Ec-Vorschriften

. in die österreichische Rechtsordnung zu übernehrnen:

1. Richtl inie des Rates über ÄbfäIle, 75/442/EwG
15.  i lu l i  1975 (AB1 .Nr .  LL94/49) ,

z. Richtlinie des Rates zur änderung der Richtlinie
75/442,/EWe über Abfäl le, gL/!56/EWG von 18. Mai 1991
(AB1 . Nr. L78/33)
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z ie l  !
Das MülLabfuhrgesetz 1965, das.sictr bisher auf die RegeLung
der }tü11abfuhr und auf abgaberechtliche Bestimnungen
beschränkte, soll durch ein neues Gesetz .ers�elzt lrerden, das
den aktuellen vrissenschaftL ichen Erkenntnissen und den neuen
verfassungsrechtl ichen crundlagen sowie den enrälrnten EG-
Richtl inien entspricht.

Lösung :
Der vorliegende
rechtlichen und

Alternative:

keine

Enthrurf sol-L den aktuellen lrissenschaftlichen,
ökologischen Anforderungen Rechnung tragen.

EG-Konfolmitäts
Der vorliegende Entlr'urf erfülLt die Anforderungen der erwähnten
Richtl inien des Rates.

Xosten:

Wien erwachsen durch das fnkrafttreten des gegenständlichen
.EntvJurfes Mehrkosten, insbesondere durch die getrennte
Altstof-f sarunLung und den zusätzlichen Personalaufwand für die
neuen Voll ziehungsaufgaben, wie etwa die Durchführung von
GenehrnJ-gungsverfahren, die überprüfung von Abfallbehandlungs-
anlagen etc. sowie die Aufstockung des Personalstandes für die
Abfallberatung. Diese l{ehrkosten lassen sich derzeit seriöser-
lreise auch nicht annähernd quanti f izieren. Jedenfal ls werden
sie aber in Interesse des Unvrel-tschutzes, insbesondere einer
geordneten Abfal lwirtschaft, in Kauf genonmen werden müssen.
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S t a n d : 4 . 1 0 . 1 9 9 3
Kra15]. /Ni .

I

Er1äutelnde Bemerkungen

Allgeneiner !ei1

Grundlage für die bisherilen gesetzlichen Regelungen des
Bereiches rrAbfal lrr  in österreich war die Verfassungs-

rechtslage vor Inkrafttreten der Bundes-verfa ssungsge-

se tz -Nove lLe  1988,  BGBI  .  Nr .  585.

Vor diesern Zeitpunit kannte die österreichische Rechts-

ordnung keinen eigenen Kornpetenztatbestand in Zusam-

menhang nit t'Abfalf 'r, sodaß die' diesbezüglichen Bereiche
(Abfaflbeseit igung, -behandlung, -entsorgung, udgt.)

als sogenannte Annexnaterien in zusammenhang nit den
jeweil igen Sachmaterien, i l ie in den Konpetenzbestim-

mungen des Bundes-Verfassungsgesetzes (B-vG) angeführt

sind, geregelt lturden.

Aus diesen l(onpetenzbestinnungen ergab sich sonit be-

spielsweise die Zuständigkeit des Bundes zur Regelung

der Behandlung von Abfällen, soweit sie rnit den Sach-
gebieten Gewerbe, Industrie, Bergwesen, Wasserrecht im

zusanrnenhang standen. Die Länder ltaren irn Rahnen der

subsidiären Generalkompetenz des Art. 15 B-vG für die

Regelungen hinsichtl ich jener Abfä11e zuständig, die

nicht nit  einern der in Art.  L0, 11, 12 oder 14 B-vG

geregelten Sachgebiete in Zusarnmenhang gebracht lterden

konnten, wie z.B. insbesonders des HausrnüLIs. Diese

Konpetenzregelung wurde auch durch das Kompetenzfest-

stellungserkenntnis des verfassungsgerichtshofes zut[

Entqrurf eines wiener Sonderabfallgesetzes vfslg.

7792/]-9?6 zun Ausdruck gebracht. Mit diesern Erkenntnis

hat der . verfassungsgeribhtshof den Rechtssatz aufge-

stellt, daß die RegeLung der unschädlichen Beseitigung

von AbfäIlen dann in die Zuständigkeit der Länder fäLIt,

venn sie nicht Angelegenheiten betrifft, deren Regelung

der Bundesgesetzgebung vorbehaLten sind.

Beilage zu YtA 22 - 1613/93

I .
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I I . Aufgrund der bisherigen Ko:npetenzrechtslage erlieB t{ien
das rnit  1. Jul i  1965 in Kraft getretene Müllabfuhrgesetz
L965 - ein ausschl ießl ich auf die Müllabfuhr und die
hierfür einzubebenden Abgaben beschränktes Gesetz.

Das üüLlabfuhrgesetz 1965 wurde ln der Fo1ge nur ge-
ringfügig, j-n wesentlichen wegen notwendiger !4odifika-
tionen der abgabenrechtl ich.en Bestimmungen" geändert.

III. Zvrischenzeitl ich hat sich jedoch die Nothrendigkeit
tiefgreifender jinderungen ergeben - sowohL aus (verfas-

sungs) rechtlicher a1s auch aus ökologischer Perspektive.

IV . Durch die Bundes-Verfassungsltesetz-Novelle 1988, BcBl.
Nr. 685/1988, rrurde in Art.  10 Abs. L Z L2 eLn eigener
Kompetenztatbestand rrAbfallwirtschaftI geschaffen,

wobei sich die Kornpetenzverteilung zwischen Bundl und
Ländern wie folgt darstel l t :

cefährl iche Abfäl le fal len nunnehr zur Gänze in die zu-

ständigkeit des Bundes, während die Konpetenz zuT Rege-
lung und Vollziehung hinsichtLich der nicht gefährl ichen

Abfäl le grundsätzl ich aufgrund der Generalklausel des
Art. 15 B-VG den Ländern obliegt. Diese Länderkompetenz

wird jedoch durch die Bedarf skonpetenz des Bundes ein-
geschränkt, durch die der Bund auch Regelungen betref-
fend nicht gefährl iche AbfäIfe erlassen kann, soweit ein
objektives Bedürfnis nach Bundeseinheit l ichkeit besteht.

Aufgrund der neuen verfassungsrechtslage sind die Sc-
fährlichen AbfäIle nunrnehr von der Landeskonpetenz aus-
qeschl ossen .

Den Begriff ügefährl5.cher Abfallrl

der verfassungsgesetzgeber der B-VG

seLbst urnschreibt
Novelle 1988 nicht

unrnittel bar

Eine solche Definit ion enthält jedoch das Abfal lwirt-

schaftsgesetz-AwG, BGBI.NT. 325,/ L99o 1.d.F 185/1993, das

zum croßtei l  ni t  1. Jul i  1990, zun restl ichen Tei l  mit

1. Jänner 1991 in Kraft getreten ist. Gernäß 5 2 Abs. 5
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dieses cesetzes sind I 'gefährl iche Abfäl le im Sinne die-
ses Bundesgesetzes Abfälle, deren ordnungsgemäße Betrand-
lung besondere Unsicht Fnd besondere vorkehrungen irn
HinbLick auf die öffentl lchen Interessen (S 1 Abs. 3)
erfordert und deren ordnungsgenäße Behandlung jedenfalls
weitergehender Vorkehrungen oder einer größeren Unsicht
bedarf, a1s dies für die Behandlung von HausrnüIl ent-
sprechend der crundsätze des S I Abs. 3 erforderlich
ist, t t  Durch die Verordnung über die Festsetzung ge-
fähr l i cher  Abfä I1e ,  BGB1 .Nr .  49 / fgg7,  rn i t  der  d ie  öNORM
S 2101 rrüberwachungsbedürftige Sonderabfäl1err für ver-
bindlich erklärt wurde, hat der Bund nun festgelegt,
velche Abfä11e als gefährl ich gelten. A11es, hras durch
Umkehrschluß demnach sogenannter nicht qefährl,lcher

Abfal1 ist, unterliegt grundsätzlich der Regelungs-
'. zuständigkeit der Länder. Diese ist jedoch - wie erwähnt
- in jenen Bereichen durchbrochen, in denen der Bund von
seiner Kompetenz zur Erlassung einheitlicher Vorschrif-
ten cebrauch gernacht hat.

Dureh das Abf all-tirirtschaf tsgesetz -AWG hat der Bund seine
Bedarf skompetenz für Regelungen auch hinsichtLich nicht
gefährlicher Abfä1le in folgenden Bereichen in Anspruch
genomnen:

Ziele und Grundsätze der Abfalhrir tschaft (S

Begri f  f  sbestirnrnungen (5 2 AWc),
1  AVüG) ,

Bestirnmungen betreffend Abfallverrneidung, -verrninde-

rung, -ververtung (SS 7 bis 10 und i f  aUs. 3 AWc),
Aufzei chnungspfl  icht (5 14 AIVG)
verwertungs- und BehandLungsgrundsätze für Abbruch-
mater ia l  (S  17  Abs .  2  AWG),
Entsorgungspflichten der Liegenschaftseigentümer für
bestirünte Ablagerungen (5 18 Abs. 4 AWG),
Gemehnigungspflichten für bestimrnte Abfallbehandlungs-
anlagen (S 29 AWG) ,
Export,  Import und Durchfuhr .von Abfäl1en (55 34 bis
37 AWc) .
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v. rrn Rahrnen der oben dargelegten Regelungskornpetenz der
Länder sor-I durch den vorliegenden Entwurf den heutigen
ökologischen Erfordernissen Rechnung getragen werden.

rm vordergrund stehen nun'nicht rnehr die broße Abfallbe-
seitigung sondern die Maßnahroen zur Abfallvermeidung
und -venninderung. Darunter ist sorrohl eine Reduktion
der Abfallmengen (Abfallvermei.dung und -verringerung in
cruanti tat iver Hinsicht) aLs auch eine quali tat ive Ver_
besserung der AbfäILe, i ,ndem i lnweltgefährdende Substan_
zen möglichst durch urnweltneutrale ersetzt hrerden, zu
verstehen. Auch die Abfalltrennung spielt in diesern
Zusanmenhang eine vichtige Rolle.

weitere Ziele sind die Abfal lverwertung - das heißt
die cewinnung von Sekundärrohstoffen sowie eine
energetische verl. ertung von nicht verrneidbaren AbfalL_
mengen - und schließlich eine urnweLtverträg)-iche Behand_
lung (inkLusive Endablagerung) der nicht verwertbaren
Abf äLl-e.

Durch den gegenständl ichen €ntr{rurf lrird sornit von der
bisher isot iert betrachteten Müllentsorgung auf eine
unfassende Regelung der geordneten Abfallwirtschaft
übergegangen. Zum croßteiL wird das wiener Abfal lwirt-
schaftsgesetz jedoch nicht die tatsächl iche Neueinführung
bestim:nter Strategien rnit sich bringen, sondern ledig-
lich jene aktuellen, notwendigen Maßnabnen rechtlich
festlegen, die von der Stadt Wien in der praxis bereits
seit langen durchgeführt hrerden.

vr . ALs Grundlage für den vorliegeirden Entwurf dienten vor
a1lem das wiener Abfal lwirtschaftskonzept 1985, r,relches
einer perrnanenten Fortschreibung unterliegt, sowie die
von AbfalLwirtschaftsbeirat, we]cher beim Bundesrnlniste-
riurn für Urnn elt, Jugend ünd Farnilie eingerichtet wurde,
erarbeiteten teit l inien zur Abfal lwirtschaft.

VII. Entsprechend der äufgezeigten kornpetenzrechtlichen si-
tuation und den aktuetLen abfallwirtschaftlichen Grund-
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sätzen sind die wesentlichen Regelungsinhalte des vor_
J"iegenden Entv,rurfes :

i
. Abgrenzung des GeLtungsbereiches des Gesetzes;

* Verankerung der aktuellen Zielset,zungen der Abfallwirt-
schaft (AbfaLlverneidüng, -verminderung, -venrertung

und -endbehandlung, inklusive Endablagerung) t

r verankerung zeitgemäßer Begri f fsdef ini t  i  onen, die so-
weit wie möglich rnit  den Begrif fsinhalten der Abfal l-
wirtschaftsgesetze des Bundes und der anderen Länder
sowie der aktuelLen einschlägigen öNORMEN übereinstirn-
men i

* Schaffung rechtlicher GrundLagen für tvlaßnahnen der
Abfall-vermeidung, -venninderung und -verwertungt

* Bestimnungen bestreffend die Sarnmlung und Abfuhr von
Mü1l, die auch schon irn MüIlabfuhrgesetz vorhanden
waren und. nun der zwischenzeitl ichen Entr^ricklung ent-
sprechend modifiziert übernomrnen wurden, sowie die
öffentl iche Al tsto f fsannlung t

- * cenehnigungspfl ichten für das Errichten, Betreiben oder
den Aüsbau bestirnnter Abfallbehandlungsanlagen (in-
klusive Konpostieranlagen und nobilen Anlagen) und
Deponien;

* Bestinrnung betreffend die Möglichkeit der Erteilung
behördI icher Behandlungsaufträge,

* Abgabenrechtliche Bestinrnungen, die bereits im Müllab-
fuhrgesetz enthalten hraren und der zwischenzeitllchen
Entwicklung entsprechend nodifiziert werden nußten;

* Strafbestinrnungen.

* Übergangsbestinmungen



- 8  -

VtfI. Neben der aktuellen kompetenzrechtlichen Situation
und den zeitgernäßen abfgllwirtschaftLichen crundsätzen
war auch auf die EG-Konforrnität des vorliegenden Ent-
wurfes zu achten. Insbesonders wurden folgende zwei
Richtlinien des Rates der Europäischen Gerneinschaften
berücksJ.chtigt:

1 .  R ich t l in ie  des  Rates  über  Abfä l le ,  7S/442/Ewc von
15.  Ju i " i  1975 (ABl  .Nr ,  L194 l49)  und

2. Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtllnie
75/442/EWe über Abfäl le, 9L/L56/EW9 von 18. I t lai  1991
(ABI  .  Nr .  L78/32) .

Z r t  l i

Der Entwurf eines wiener Abfall-wirtschaftsgesetzes entspricht
in voLlem Unfang der Richtl inie des Rates über Abfäl le. Die
in Artikel 9 dieser Richtlinie vorgesehene regelrnäßige über-
prüfung genehrnigter Anlagen durctl die zuständige Behörde wird
expl lzi t  in S aS Abs. 1 ausgedrückt.

Z u  2 i
Auch die Richtlinie des Rates über die Anderung . der unter
l-.  erwähnten Rlchtl inie wird zur cänze berücksichtigt.
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Bei lage zs I4A 22 -  L6I3/93 S t a n i l : 4 . 1 0 . 1 9 9 3
Kral-98/Ni.

Ehäuternde BenerkuDgetr

Besoüalerer TeL1

Z u  S  1 :

Der vorl iegende Entwurf erfaßt die .  Abfal lx. ir tschaft in lvien
hinsichtl ich der nicht gefährl ichen AbfäIle mit Ausnahrne jener

Bereiche, für die der Bund seine Bedarfsgesetzgebungskotnpetenz
in Anspruch genommen hat. Hj.erzu wird auE den Allgemeinen
Teil  der Erläuterungen verwiesen.

Abs. 1 enthäLi die Zieldefinit ion des Gesetzes. Dieser konmt
insofern nonnative Bedeutung z1), aLs sie Maßstab für die
Ausfegung der nacbfoLgenden Einzelbestirnmungen ist.
Die Reihung der Ziel-e entspricht den Anforderungen und crund:
sätzen einer zeitgernäBen Abfat Lwirtschaft.

Oberstes ZieI ist die Abfa]lvermeidung bzlr.  -verr ingerung.

Da eine gänzl iche Abfal lvermeidung nicht nög1ich ist,  ist
die Abf a llver\.tertunq, also das Gevrinnen vor Sekundärrohstoffen
oder Energie aus Abf all , ein !.reiteres Z ieL ,

Schließlich ist eine nöglichst umweLtverträgliche Endbehandlung
von neder verneid- noch verwertbaren Abfäl1. en ein besonderes
Anliegen der Abfal lwirtschaft.

WesentLiche Voraussetzung sowohl für eine eff iziente Abfal l-
vervtertung a1s auch für eine rnögl ich st urnweltneutrale ,
Endbehandl-ung ist die getrennte Abfallsanmlung. Sie lrurde
daher, obhrohL sie kein ZieI irn eigentfichen Sinne, sondern
b1oß eine Maßnahme zur verwirklichung der Z j-elsetzungen dieses

Gesetzes darstel. I t ,  in den Zieikalatog des S 1 aufgenomnen,
urn ihrd Bedeutung besonders hervorzuheben.

In Abs. 2 sind jene öffentlichen fnteressen angeführt, die
im Rahrnen der Abfallentsorgung jedenfalls zu wahren sind.
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Dlese Bestirnrnung ist rnit 5 1 Abs . 3 Ab falLwirtscha ftsgesetz -

. AWG, BGBI .Nr. 325/f990 in der Fassung des Bundesgesetzes Nr.
tes/1993 veitestgehend abgestirnmt. Für die Beurteilung, ob die
Entsorgung von Abfällen das öffentlichen fnteresse irn Sinne
des I I Abs. 2 beeinträchtigt, vird die Erhebtichkeitsschrrell.e
beachtlich sein. Das heißt, daß di9 Gefahr eines Schadens-
eintr i t ts nicht nur theoretisch nöglich, sondern auch prak-
t isch vorstel lbar sein muß, Auf die Vollzugspraxis der Geneh-
migungsverfahren gemäß gS 25 ff  (6. Abschnitt)  angewendet,
1äßt sich daraus ableiten, daß in Einze1fal l  geringfügige oder
nur nininal wahrscheinl iche Beeinträchtigungen in Kauf genom-
nen $rerden, da sie unter der Erheblichkeitsschwelle liegen.
Jedenfdl ls ist jedoch der Stand der Technik zu beachten.

unter Z 4 f indet die Richtl inie des Rates über AbfäIle
75/442/EWG vom 15.7.1975, geändert durch die Richtl inie
9].. /L56/EWG vorn 18.5.1991 Berücks ichtigung. Da jede Behand-

'lungsanlage oder Deponie - rnrie auch jedes anderere Bauwerk
in welcher Weise auch inmer das Landschaftsbild beeinträch-
t igt,  wurde die FonnuLierunq rt. . .  so gering wie rnögl ich beein-
t räch t ig t  . . . r r  gewäh l t .

Laut Erkenntnis des Ven'altungsgerichtshofes vorn 26.9.1988,
ZI. 8i/ lO/0174 ist Landschaftsbi ld das Bi ld einer Landschaft
von jedem rnögi.ichen Blickpunkt zu Land, zu l{asser und in der
Luft.  Diese Definit ion erscheint j .nsofern erweiterbar, als
unter rtLandschaftsbi ldrr die ment,aL verarbeitete Sumne al1er
visuel. len und sonstigen sinnLichen Eropfindungen der realen
Landschaftsgestalt - das subjektive Abbild der obj ektiven
Reali tät - verstanden werden kann.

z u  Q  2 :

Bei dieser Bestimnung handelt es sich lediglich utn die ge-
seLzl,iche Fixierung einer seit Jahren geübten Praxis, da
Wien bereits seit 1985 über ein AbfallwirtschaftskonzeDt
verfügt, das perrnanent fortgeschrieben wird.

Das v{iener AbfaLLwirtschaftskonzept hat keinen normativen
Charakter, die Venüirklichung eines solchen Konzeptes ist

Jedoch für ein planmäßiges Vorgehen irn Berelch der Abfallwirt-
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schaft unerläß1ich

In Abs. 2 werden jene Inhalte pnge!ührt,  die in Wiener Abfal l-
l i r tschaftskonzept jedenfal ls enthaLten sein müssen; dies sind
die Festlegung der al lgerneinen abfal lpol i t ischen Ziefe sowie
die ihrer Verwirklichung dienenden Maßnahmen.
weiters hat das Wiener Abfallvrirtschaftskonzept eine konkrete
Bestandsaufnahme der anfaLlenden Abfälle - nach Art und Menge
(Abfal lnengenströme) - sowie der vorhandenen und erforder-
t i chen Behand lungsan l  agen und Depon ien  zu  umfassen und Mög-
l ichlceiten für-eine Reduktion dör Abfal]nengen aufzuzeigen.

Gernäß 5 9 Abs. 2 des Wiener Umreltschutzgesetzes, LGBI. f.
Wien Nr. 25/!993, das an 1.7.L993 in Kraft trat,  kann der Rat
der Sachverständigen für Unweltfragen, der in fnteresse der
Wahrung des Urnweltschutzes in Vollziehung von Landesgesetzen
eingerichtet wird, in vichtigen oder grundsätzlichen Fragen
des Unr.reltschutzes Enpfehlungen abgeben. Durch S 2 Abs. 4
Wiener AbfalLvrirtschaftsgesetz L'ird die Erstellung und Fort-
schreibung des wiener Abfa1l$rirtschaftskonzeptes ausdrückl.ich
zu einer "wichtigen und grundsätzLichen Frage des Unweltschut-
zes'r erklärt.  Da der Rat der Sachverständiqen genäß 5 9 Wiener
Unrreftschut zgesetz lediglich zur Beratung des amtsführenden
stadtrats für Un$relt sowie der l,liener UtNnreJtanrraltschaft ein-
gerichtet ist,  wird seine Kornpetenz durcb das wr. Abfalfuirt-
schaftsgesetz als 1ex posterior erweitert werden.

In Sinne der Einheit l ichkeit der Rechtsordnung und un die
allgerneinen Zj.ele der Abfalhrirtschaft in Zusamnenvrirken von
Bund und Ländern rnöglichst rasch und effizient verwirkl.ichen

zu können, ist bei der ErstelLung des l{iener AbfalLwirt-

schaftskonzeptes auf den Bundes-Abfal lwirtschaftsplan (5 5
AWG) - insbesondere hinsichtl ich der darin enthaltenen Vor-
gaben und Maßnahrnen zur Erreichung dieser Ziele - Bedacht zu
nehnen.

Z u  I  3 :

Vorrangige Bedeutung für ilie verwirklichung der Ziele und
Grundsätze der AbfalL!'tirtschaft konnt einer unfangreichen
Info:mation der Bevölkerung darüber, wie nrit Abfällen ord-
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nungsgenäß umzugehen ist, zu. Nur dann, wenn die Nornadressa_
ten über ein zieLführendes Verhalten in bezug auf AbfäIle
(2.8. venneidung, getrennte sammlung bestimnter Abfallarten
etc. ) wiederhoLt aufgeklärt und beraten werden, kann die ge-
setzLiche Festlegung von entsprechenden pflichten sinnvoll
sein und den gewünschten Zweck erfüIl.en. Die Norrnlerung einer
trpassiven InfomationspfLichtr (d.h. Erteilung von Auskünften
und Informationen auf Anfrage) erschien nicht erforderlich, da
diese ohnehin bereits einerseits verfassungsrechtl ich (vgl .
Art.  20 Abs. 4 B-VG) festgelegt, andererseits in einfach ge-
setzlichen Vorschriften (vgl . dazu etwa das Auskunfts-
pf l ichtgesetz, BGB1 .Nr. 287,/1987 bzw. für dgn Landesbereich:
Wiener Auskunftspfl ichtgestz, IcBl.Nr. 20,/]-9BB) festgelegt
ist. Darüberhinaus wird derzeit der Entwurf einer Verein-
barung genäB Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern
über das einheitliche Vorgehen bei der Erteilung von Umr.reltin-
formationen (unter Bezugnahme auf das Urnweltinformations-
gesetz, das am 1.8.1993 in Kraft getreten ist) ausgearbeiteE,
um das österr. Recbtssystern an die entsprechenden EIiR-Richt-
linien (hier konkret: Richtlinie des Rates der Europäisctren
Gerneinschaften von 7.6.!990 über den freien Zugang zu Informa-
tionen über die Unwelt von den Mitgliedsstaaten) anzugleichen.

Z u  q  4 :
Der. vorl iegende Entr{urf enthält Begrif fsdefinit ionen, die
soweit wie rnögl ich jenen des Abfal lwirtschaftsgesetzes des
Bundes, zum Teil auch den aktuellen entsprechenden öNORMEN
angeglichen sind. Zun einen gelten in S 2 des (Bundes)Abfal]-
wirtschaftsgesetzes enthaltene Begrif fsbestinmungen aus-
drückl ich (genäß 5 3 Abs. ? Ieg.cit .  )  auch für nicht gefährl i-
che Abfäl le, zun anderen erfordert der einheitt iche cesetzes-
vol,lzug auf Bundes- und Landesebene eine rnöglichst weitgehende
Begri ffsübere instirnnrnung .

Zu  Abs.  1  und 2 :

Die Definit ion

ident. Aus der
foj.gendes:

Abfall kann nur
telLweise auf

von rrAbfallrr ist rnit Jener in S 2 Abs. 1 AwG
Begriffsdefinition des Abfalls ergibt sich

eine rrbewegliche Sache seinrr. Hierbei ist
die diesbezüglichen Begriffsbestirnnungen irn
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Abf al-l kann nur eine
tei lweise auf die
ABGB zurückzugreifen:
AbfäI1e können nur t tkörperl.  iche Sachenr (g 292- ABGB) sein,
wobei auch case unter diesen Begriff z! subsurnieren sind.
Andererseits gelten genäß ABGB an sich bewegliöhe Sachen als
unbewegliche, hrenn sie Zubehör einer unberreglichen sache sind.
In vorliegenden Entwurf gelten Jedoch Sachen auch dann als
AbfäIle, wenn sie eine die Umlrelt  beeinträchtigende Verbindung
mit den Boden ej-ngegangen sind.

Die in Abs. 1 verankerte Legaldefinit ion für Abfal l  weist eine
subj ektive Komponente - den Entledigungswillen des Besitzers
( 'rsubjektiver Abfal lbegrif fr t)  -  und eine objektive Komponente
- die Erforderl ichkeit der Behandlung als Abfa11 in öffentl i -
chen Interesse (r 'objekt iver Abfal lbegrif f") -  auf. Der objek-
t ive Abfal lbegrif f  stel l t  ausschl ießl ich auf die Beeinträchti-
gung bestimrnter öffentlicher fnteressen ab. Nach diesem objek-
t iven Abfal lbegrif f  wird eine Sache daher zun Abfal l  un-
abhängig davon, ob auch der wil le äu ihrer Aufgabe vorl iegt
oder nicht .
Bein subjektiven Abfal lbegrif , f  darf nicht außer acht gelassen
wärden, daß die (zwecks Vereinheitl ichung der Begriffsdefini-
tion an 5 2 Abs. 1 AwG angepaßte) Formulierung der Entledi-
gungsabsicht eng auszulegen ist, da andernfaLls schl-ichrlreg
jede Sache, dären sich jenand entledi,gen wil l  (d.h. deren
Gewahrsame tnan aufgeben wil l ) ,  zu Abfa1l würde (sohin auch in
Falle eines verkaufs, einer Schenkung udgl .) .
Unter Entledigung in Sinne dieser Bestinnung kann sinnvol ler-
weise nur die Aufgabe von sachen. verstanden r^rerden, die den.
al lgernein anerkannten Quali tätskri terien nicht nehr entspre-
chen und daher für eine bestirnrnungsgernäße Verwendung nicht
geeignet sind.

Diese Entledigung komrnt den z ivilrechtl ichen Begriff der
Dereliktion (Aufgabe des Eigenturnsrechtes an einer Sache
ohne übertragung) zlrar sehr nahe, ist jedocb rflit diesem aus
folgenden Gründen nicht ident:
:t Der vorliegende Ent?rurf betrifft die Entledi.gungsabsicht

nicht nur des Eigentüners, sondern generell des Inhabers.

rrbewegJ.l-ehe Sache seinr'. Hierbei ist
diesbezüglichen Begriffsbestirnmungen ira
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* Die stadt wien enrirbt gernäß S 6 Eigentun an Abfällen.

Hervorzuheben lst die al-ternative Verknüpfung (roderr'), da
die Abfalleigenschaft nicht nur von einer erfolgten Entledi-
gung oder Entledigungsabsicht des Besitzers abhängen darf.

Abs. 2 bringt zun Ausdruck, daß die Erziel.barkeit eines Ent-
gelts die abfaLleigenschaft grundsätzl ich nicht auszuschl- ießen
vermag. Damit soIl 'die Umgehung des cesetzes nit  den Hinweis
auf ein -  meist  f ikt ives - Entgel t  verhindert  werden. Die
Auf rechterhaltung der Abfalleigenschaft einer sache bis 21)
deren neuerlicher Zuführung in den Wirtschaftskreislauf ist
zur ven{rirklichung der Ziel-setzungen dieses Gesetzes erforder-
l i ch .

In den Absätzen 3 bis 5 werden die Abfatlkategorien, die
durch den vorl-iegenden Entwurf erfaßt werden soIlen, taxativ
aufgezähLtt es sind dies rrMü11rt,  nsperrnüLltr,  und rstragen-

kehrichttr -

Bei Abs. 3 ist zu beachten, daß unter den Begriff t|I,Iülltl so-
wohl die in den Haushalten anfal lenden ( in Abs. 3 näher defi-
nierten) AbfäI1e zu subsurnieren sind (sogenannter "Hausrnülf ' r)

a1s auch jene, die in Betr ieben, Anstalten oder sonstigen
Einrichtungen anfal len, sofern sie nach ttArt des Anfal_lstt
(d.h. die Abfäl le dürfen beispielsweise nicht a1s produktions-
oder betr iebsspezif ische AbfäI1e anfal len) und der rrZusan-

nensetzungrr (Abfal1, der zu einem ganz überwiegenden Teil nur
aus einer Fraktion besteht, ist sohin nicht unter den Begrif f
rrbetriebl- icher lilül1rr zu subsumieren, auch wenn diese Fraktion
üblicherweise - zu einern bestimmten Prozentsatz - in Hausmüll
enthalten ist,  beispielsweise Abfa11, der überwiegend aus
Papier besteht, Glasabfal l  aus einer GLaserei,  der haupt-
sächlich aus Fensterglas besteht, Abfall von einer Schuhrnache-
rei, der hauptsächlich aus LedeEesten besteht, etc. ) rnit
llausmüll vergleichbar sind. Auf den AuEdruck rrcehrerbemüllrr

nurde behrußt verzicbtet, da dieser Begriff zu eng gefaßt gewe-
sen wäre und so zu Ausl.egungsproblernen geführt hätte. Der
Begriff ttbetrieblicher MüllI' krurde gewähl!, um auch einen
Sarnmelbegriff für die in Abs. - 3 näher unschriebenen Abfäl1e



zur Verfügung zu haben, die nicht in Hausbalten anfallen. Es
wird Jedoch nicht verkannt, daß dieser Begriff gewisse Un-
schärfen aufweist, da darunter, auch Jene Abfälle zu subsunie-
ren sind, die von Einrichtungen stanmen, die nactr den allge-
meinen Sprachgebrauch nicht als Betriebe bezeichnet werden
(2.8. Labors, Arztpraxen). I{angels eines geeigneten Aüs-
druckes, der a1le nicht zun HausrnülL gehörenden Abfäl1e genäß
Abs. 3 erfaßt, wird diese Bezeichnung jedoch in Kauf genommen.

Hierbei ist zu benerken, daß auch die Formulierung r in Haus-
halten anfallen'r ej.ner näheren Erläuterung bedarf. Geneint
ist hiermit nicht nur trder Haushaltrr im engeren Sinn, d.h.,
die Wohnung, des Haus, etc., sondern auch deren nähere Url-
gebung, lrie Stiegenhäuser, (vor) gärten, Zugänge udg1., sornit
die rrprivate Lebensphärert. Sornit wären beispielsweise aüch
Hundekot oder Kehricht von Hauseingängen unter den Müllbegriff
zu subsurnieren.

Die in Abs. 6 enthaltene Definition von trALtstoffen 

 

deckt
sj-ch inhaltlich rait jener des (Bundes) Abfallwirtschaftsge-
s e t z e s  ( 5  2  A b s .  : 1 .
Entgegen den in Abs. 3 bis 5 verwendeten Begrj.ffen stelLen
trAltstofferi  keine eigene Abfal lkategorie dar.
Der Hinweis, daß Altstoffe weiterhin als AbfälLe gelten,
bis..  sie oder die aus ihnen gewonnenen Stoffe einer zulässigen
Verwendung oder Vererertung zugeführt werden, ist zur Ktarstel-
lung erforderlich, daß für ihre Lagerung und ihren Transport
die abfaLlrechtlichen Bestinrnungen gelten.

Zu Abs. 7.:  Die Definit ion der biogenen AbfälLe ist S 1 der
Verordnung des Bundesninisteriums für UnvJelt, Jugend und Farni-
l ie über die getrennte Sarnnlung biogener Abfä1le, BcBl .Nr.
68/1992 angegLichen.
Die in dieser Verordnung enthaltenen Ausnahmen lraren j edoch
nicht zu übernehmen, da sie auf die begriffliche Bestinmung
keinerlel Einfluß haben. Daß 

'biogene 
AbfäI1e, ilie aufgrund

ihres Schadstoffgehaftes die Verr'rertung der übrigen biogenen
Abfät1e gefährden oder erschhreren (vgI. 5 2 Abs. 2 leg.cit .) ,
einer derartigen verL'ertung nicht zugeführt srerden dürfen,
ergibt sich einerseits ohnehin aus den Ziefen und Grundsätzen
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des vorlj-egenden Gesetzes und wurde andererseits irn Rahnen
einer bunäesrechtlichen Bestimrnung festgelegt (Bedarfskonpe-
tenz des Bundes), sodaß für hreitergehende Regelungen im Wiener
Abfal lwirtschaftsqesetz kein Raurn bI ieb.

Die irn Abs. 8 verwendete Definition für Abfallvermeidung und
-verringerung entspricht weitgehend jener des S 7 Abs. 1 AWG.
Unter den Begriffen t'Abfallverrneidung und -verri-ngerungrr lst
sohin sowohl die quanti tat ive (Reduzierung der Abfatlmenge)
a1s auch die gual i tat ive (Reduzierung d.er Schadstoffe) Ver-
meidung bzw. -verringerung subsurnierbar. Durch die allgeneine
Fornul ierung t'... Verringerung der Menge und Schadstof fj]1batte
der Abfäl]e . . .rr  sind nicht nur jene Abfäl1-e, die rtäbl icher-

weise beirn Letztverbraucher anfallenrr (vgl . S 7 Abs. 1 AWG)
erfaßt, sondern das cesamtabfal laufkomnen von der Herstell-ung
eines Produktes bis zu seiner Entsorgung.

Die in Abs. 9 enthaLtenen Begri ffsbestimnungen wurden qreltest-

gehend jenen des ( Bundes) Abfal lwirtschaftsgesetzes und den
aktuel len AbfalLwirtschaftsgesetzen der Länder angeglLchen.
Sie sind zudera durch den allgerneinen Sprachgebrauch hinrei-
cbend klargestell-t, sodaß sie keiner näheren Urnschreibung
bedürfen .
Zu Z 5 sei jedoch ausgeführt,  daß durch die Formulierung tr. . .

mit. .den vorrangigen Zielt '  klargestel l t  werden soJ.J.,  daß etwa
die Müllverbrennung nit den Ziel der Volurnensreduz ierung und
Inert isierung von Abfäl len, bei der Energie ledigl ich als
rrNebenproduktrr anfäl l t  (aber nicht vorrangides Ziel ist) keine
thernische verwertung, sondern eine rrsonstige Behandlungrr ist.

Der in Abs. 10 enthaltene Begrif f  trsystenabfubr für AbfäIlett
$turde in uesentl ichen dem Wiener Abfal lwirtschaftskonzeDt
L985 entnomrnen, j  edoch präzisiert.

Zu Abs. 11 sei auf die Ausführungen zu Abs. 3 verwiesen.

Zu Abs.  12 :
AnaLog zur öffentllchen MüLIabfuhr dürfen über die öffentliche
Altstof fsamnlung nur jene Altstoffe entsorgt w'erden, die
in Haushalten anfallen oder in Einrichtungen, sofern deren
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(Gesant) abfallaufkommen (nicht nur Altstoffaufkonnen ! ) in
Art des Anfalls und Zusamnensetzung rnit Jenern privater Haus-
halte vergleichbar ist.  zu dern.- weit auszulegenden - Begrif f ,
der 'privaten Hausharte'r wird auf die 

'Ausführungen 
zu Abs. 3

verwiesen.

Zu der Frage, welcher Abfat1 nicfrt durch die öffentliche
I.4ülLalrfuhr bzhr. Altstof f sammlung zu entsorgen ist, sei folgen-
des Beispiel angeführt:  Spei.serestabfal l  bei gastgewerbl ichen.
Betr ieben ist zunindest i"n seiner Zusamnensetzung nicht rnit
Abfa]I aus Haushalten vergleichbar. Dieser Abfal l  ist be-
tr iebsspezif isch. Er ist daher nicht h die öffentl iche
Mü]labfuhr einzubringen. Er nuß aber jedenfalls aufgrund der
in S 1 festgelegten Ziele und Grundsätze getrennt g"=arnr.it .
und - unter der voraussetzung aes ! fS Abs. 1 - einer stoff l i -
chen Verwertung (2.8. a1s Futtermittel nach entsprechender
Steri l isat ion) zugeführt t  erden.
.Ebenso ist Büroabfal l  zumeist nicht nit  jenen Abfal l ,  der in
privaten Haushalten anfälLt,  vergleichbar. Dies deshalb, da er
zum überwiegenden Teil aus Papier besteht und zudern betriebs-
spezif isch ist.  Altpapier aus Büros darf daher nicht in die
öffentl-iche Altstoffsaruolung eingebracht werden. Hingegen rrird,
der (Rest)müil  zuneist in Art des Anfal ls und der Zusan-

. mensetzung rnit jenen privater Haushalte vergleichbar sein und
daher durch die öffentliche Müllabfuhr entsorgt üerden können.

Abs. 14 definiert den Begrif f  t tstand der Technik" wie das
(Sundes;eüfal- lwirtschaftsgesetz (5 2 Abs.8) .

Abs. 15 entspricht Art ikeL 1 l i t .  d) der Änderungsrichtt inie
über AbfäIle des Rates der Europäischen ceneinschaften vom 18.
!1ärz 1991, 9L/156/EW3.

Z u  S  5 :
Diese Bestirnmung trägt der geltenden Verfassungsrechtslage

aufgrund der Bundesverfassungsgesetznovelle, BGB1.Nr. 685/L98A I
Rechnung und legt d.ie erforderliche Abgrenzung des Gesetzes
zum Regelungsbereich des Bundes fest. Die Z 3 bis 9 entspre-

chen den Ausnahmeregelungen des Abfal.lwirtschaftsgesetzes.
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Mit den Wiener AbfalLrrirtschaftsgesetz soLlen die in die Lan:'
deskompetenz fallenden Angeregenheiten der Abfatlr{rirtschaft
roöglichst umfassend geregelt ;r{rerden. Hierbei ist aber zu
beachten, daß sich Abfä1Le betreffende Vorschriften nicht nur
irn uül.labfuhrgesetz 1965, das bei Inkrafttreten dieses ce-
setzes außer Kraft tritt, finden, Eondern auch in zahlreichen
anderen Landesgesetzen. Diese Regelungen bleiben unberührt.
fhre übernahrne in das neue Abfallwirtschaftsgesetz erscheint
nicht sinnvol1, da sie mit den in den betreffenden Landesg:e-
setzen enthaltenen Regelungen in engerem sachl ichen Zusan-
menhang stehen. Es seien hier vor a1Ien folgende Bestinmungqn
ervrähnt :

1 .  D ie  Wiener  Bauordnung,  LGBI .  fü r  w ien  Nr .  11 l193o i .d .g .F . ,
enthä1t in ihrern S 94 BestinDungen über die samrnlung von
Abfallstoffen und in ihrern S 93 Regelungen über die Be-
seit igung der Abwässer.

2. Das cesetz über Kanalanlagen und Einrnündungsgebühren,
LGB1 .  fü r  w ien  Nr .  z2 / : -9 's  i .d :g .F . ,  s ieh t  in  se inern  S 3
vor, daß bestirnrnte stoffe, insbesondere auch Abfälle oder
MüLL al1er Art,  nicht in den Straßenkanal eingeleitet uer-
den dürfen.

3. Das Wiener Feuerpol izei- und Luftreinhal-tegesetz, LcBl .  für
Wien Nr .  t7 /L957 i .d .g . r . ,  en thä I t  in  se inem S 4  Verbote
für die Lagerung bestimnter brennbarer Stoffe.

4. Das Wiener Feldschutzgesetz, tcBI .  für t{ ien Nr. 3e/ag6g
i.d. g. F. ,  verbi.etet in S Z Handlungen irr ie das Ablagern von
GerümpeL, Scherben, Abfäl]en a1ler Art etc. auf Äckern,
Wiesen, weiden, cärten, Weingärten etc.

5. Das lTiener Naturschutz geseEz 1984, LGBI . für lrlien Nr.
6/19A5, verbietet in seinen g 34 die Verunreinigung von
Landschaftstei len durch das'Ablagern von Müll .
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z u  5  6 :
Durch die in dieser Bestinmung vorgesehene Meldepflicht für
Abfallsannler und -behandter sg1l einerseits der Behörde die
Möglichkeit gegeben hrerden, diese Tätigkeiten unter. beson-
deren, in Abs. 3 näher urnschriebenen Voraussetzungen, insbe-
sondere in öffentlichen Interesse, zu untersagen. Andererseits
wj,rd erst. durch diese l4elilepfllcbt die Mögt ichkeit geschaffen,

einen Überbl ick darüber zu erhalten, wieviele und hrelche
Abfal l-samnler und -behandler in Wien tät ig sind. Die in Abs. 5
vorgesehene jährl iche Vorlagepfl icht einer zusannenfassenden
Abfal-lauf stellung ist eine wichtige crundlage für die
Erstellung des l{iener Abfalh{rirtschaftskonzeptes (vgl . 5 3).
Durch die gesonderte Ausweisung der AbfäLle, die in Wien ange-
faLlen sind, erhäLt die. Behörde die erforderlichen Inforrna-
tionen über die ?liener AbfalLgebarung.

Z u  q  7 :

Der in den Abs. 1 und 2 vorgesehene rrKontrahierungszlrangrr

so11 den Abfal lbesitzern, insbesondere den AbfalLerzeugern
als Sicherbeit dienen, daß sie ihre Abfälle ordnungsgernäß
entsorgen können. Die Bedingungen rrfreie Kapazitätenrr sowie
rrnach Möglichkeit iler technischen Einrichtungen oder Ausstat-
tungenrr mußten im Interesse einer geordneten Abfallwirtschaft
in den Gesetzestext aufgenonmen l^rerden, da ansonsten zwar
der- AbfaLLerzeuger die Garantie hätte, daB ihn für seine
Abfäl}e ein 

'übernehrner 
zur verfügung steht, eine ord-

nungsgenäße Entsorgung dureh den übernehner jedoch nicht
ge!'/ährleistet näre. Der Hinweis auf vorlrandene Kapazitäten
zeigt darüberhinaus, wie wichtig a11genein die Einhaltung
der Zie1e und Gruhdsätze gemäß S.1 ist,  um den zu befürchten-
den rrEntsorgungsnotstand'r auch künftig zu verhindern.

Die Abhol- und übernahnepflicht besteht nur, sofern der
Abfallbesitzer, der die Dienste des Abfallsamm]-ers bzvt. -be-

handlers in Anspruch nehmen will, seine Abfälle trord-

nungsgernäßtt übergibt, d.h. sich sowohl an die gesetzi. ichen
Bestimmungen, insbesondere an das vorliegende Gesetz, a1s auch
an a1.1f,äl1ige privatrechtLiche Vereinbarungen mit dem überneh-
mer oder Geschäfts- bz!ü. Dienstordnungen hält. So wäre ein
Sammler oder Behandler belspielsweise grundsätzlich nicht
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verpfrichtet' nicht venrertbare Abfäl}e zrt übernehhen, die
ni-t Altstoffen vermischt sind (bzw. urngekehrt) oder AbfäLIe
von j emandern zu übernehnen, g"t (sachlich gerechtfertigte)
Anordnungen des übernehners nicht befoLgt (2.8.: die AbfäIIe
an einer anderen Stel le des Betr iebsgeländes ableert,  als ihn
angeordnet wurde etc. ) '

z u  5  8 :
Da einerseits nicht jeder Mür1 (bz$r. Altstoff  )  von der öffent-
l- ichen I{ül1abfuhr (bzw. Altstof fsarnrnlung) erfaßt wird, wie
beispiersweise l ' Iü11, der bei zeitweil igen Marktveranstar-
tungen, straßenfesten sowie bei nicht ars superädifikaten
geltenden verkaufständen anfälrt  oder betr iebsspezif ische
AJ'tstoffe, andererseits auch nicht ar.r.e nicht gefährlichen
Abfäl le unter den Begrif f  Mü1r zu subsurnieren sind (beispiers-
weise betr iebsspezif ische oder produktionsabfäIre), r irar es
erforderl ich, eine al lgerneine Behandrungspfr icht festzuregen.

Z u  S  9 :
Abs. 1: Diese Bestinrnung so11 klarlegen, daß das al leinige
verfügungsrecht über Abfälle nit dem zeitpunkt der übernahne
durch die von Magistrat beauftragten organe der cemeinde wien
zukomnt.

Die _ verfassungsrechtl  iche crundLage für diese Regelung ergibt
sich aus Art. 15 Abs. 9 B-VG, rronach die Länder im Bereich
ihrer Gesetzesgebung befugt sind, die zur Regelung des Gegen_
standes erforderlichen Bestimmungen auch äuf den Gebiet des
Z iv i l - (und St ra f - ) rech tes  z l r  t re f fen  ( r 'Lex  Starzynsk i r ) .

Abs. 2 sieht eine Ausnahme beirn Eigentunsübergang an die
cemeinde !{ ien für offensichtl ich nicht ars Abfal l  einzustu-
fende Gegenstände vor. Derartige Gegenstände sind entsprechend
den z ivi lrechtl ichen vorschriften (SS 389 ff ABGB) als Fund zu
behandeln.

zum 2. Abschnitt
Entsprechend der vorrangigen Bedeutung der Abfallvbrrneidung
und -verringerunq hrerden die diesbezüglichen Maßnarrrnen in
einem eigenen Abschnitt zusamnengefaßt.
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Z u  6  1 0 :

Wenn auch der Bund seine Konpefenz zur Festlegung von Ver-
meidungs- (und Verringerungs-) naßnahmen für nicht gefährliche

AbfäI1e, die irn Rahnen der Hoheitsverwaltung zu volLziehen
sind, in Anspruch genolnrnen hat (S 3 (2) i .V.n. 55 ? bis 10
Awc) , haben die Länder doch die l,Iöglichkeit, einen zusätzLi-
chen Beitrag zur Abfal lverrneidung (und -verringerung) zu lei-
sten, indem sie sich verpflichten, irn Rahmen der Privatr"rirt-
scha ftsverwalLung Maßnahmen zur Verwirkl ichung dieses ersten
ZieLs. der Abfal lvir tschaft zu setzen.

In Interesse einer vorbiLdwirkung der öffentlichen Hand wurden
diesbezügliche Bestimmungen vor all-em betreffend das öffentli-
che Beschaf fungswesen aufgenorunen. Aber auch bei privatrecht-

lichen Verträgen irn Rahrnen der Organisation von Veran-
staltungen durch die Stadt Wien hat aufgrund lieser Bestirnnung
die AbfaLlvemeidung (und -verringerung) irn Vordergrund z!
stehen (Verwendung von MehnreggeschiF, PfandfLaschen etc.).
Darüberhinaus sol1 auch bei sähtlichen von Wien eingerichteten
Körp€rschaften des öffentlichen Rechts sorrie den in Abs. 2
näher urnschriebenen sonstigen juristischen Personen auf eine
weitestmögliche Abfal lverneidung eingewirkt werden.

Diese Selbstbindung ?'I iens, aus der Drit te keinerlei Recht
ableiten können, ist aus der Sicht der Abfal-lverneidgng von

besonderer Bedeutung, da dies (neben bundesgesetzlichen Uaß-
nahmen) eine weitere MögLichkeit bedeutet, urn Produkte, deren
Gesamtlebe, ' lszyklus sowohl in qual i tat iver als auch in quanti-

tat iver l t insicht weniger abfal l i -ntensiv ist,  zu fördern.

Z u  q  1 1 :

Eine venrertung irn Sinne der integrierten Abfalhdirtschaft

setzt eine neitgehende Trennung von Abfäl1en bereits bei ihrem
Anfall voraus. Die stoffLiche Trennung der Abfälle vor ihrer

sarnmlung und gehandlung ist dailer unbedingte Notwendigkeit für

eine rnengenrnäßige Reduzierung und qualitative verbesserung der

einzelnen Abfa 1l frakt ionen.
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Durch diese Bestinnung so11 sornit gewährleistet

die llöglichkeiten einer weiteren Verwendung und
der AbfäIle voll ausgeschöpft perden und ein aus

.und ökonornischer Sicht kontraproduktives Trennen
Abfal l frakt ionen vernleden wird.

vrerden, daß
verwertungf

ökologischer
genischter

Dieser Regelungsbereich erstreck! sich nicht auf Jene nictrt
gefährl ichen Abfä1le, für deren getrennte Samrnlung der Bund im
Rabmen seiner Bedarfskonpeten z Regelungen getroffen hat, wie
etwa biogene AbfäfIe oder Verpackungsabfäl le.

Normadressat der Bestirnnung ist J ederrnann, d.h. jeder, bei den
verwertbare Abfälte entstehen, ist verpflichtet, diese einer
zulässigen Venüertung zuzuführen, ebenso ist die öffentliche
Hand verpflichtet, die Abfälle ordnungsgemäß unter Berücksich-
t ignrng der geschützten Interessen (S 1 Abs. 2) zu venerten.

cenäß S 11 hat Jeder AbfalLbesitzer die Mögllchkeit,  die
Altstoffe in die dafür jeweils bereitgestel l ten SamrnelbehäIter
einzubringen oder auf zulässige 'Wej.se sonst z! verwerten,
d.h. sie beispieJ.sveise j .n private Sannelsystene, die aufgrund
der bereits kundgernachten Ve.rpackungsverordnung, BGBL.Nr.
645/L992 voraussichtl ich eingerichtet srerden, einzubringen
.oder sonst einem privaten Abfal lsarnmler oder -behandler zu
übergeben.

z u  I  1 2 :
Durch diese Bestimrnung soll- dern crundsatz eLner bestrnöglichen
Verwertung der nicht verrneidbaren Abfälle entsprochen hrerden,
indern die stoff l iche Verhrertung, i l  .h. Gewinnung von se-
kundärrohstoffen, in den Vordergrund gesteJ.lt wird.

Daraus ergibt sich einerseits eine Ersparung von Ressourcen
durch die Nutzung der Stoffinhalte der einzelnen AlrfaLlfrak-
tionen, andererseits eine erhebliche Entlastung des ökosy-
stens, da die AbfalJ.nenge, dis trotz der Vermeidungsnaßnahrnen
anfälI t ,  nögl ichst gering gehalten wird.

Die Formulierung trsoweit dies technisch möglichrr ist, ist weiter
a1s rrsoweit dies nach dem Stand der Technik rnöglich istu,
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da sie nicht auf eine abstrakt-theoretische Möglichkeit
abstellt, sondern die konkreten Gegebenheiten berüeksJ.chtigt.
Das  c le iche  g i l t  fü r  SS 13 und i14 .

Der Begriff I'nicht außer jeden Verhältnist' ist wesentlich
weiter als rrnicht höherrr oder auch |tnlcht unverhältnisnäßigrr.

Gemeint sind nur jene Fäl le, in denen eine stoff l iche Ver-
wertung einen derart hohen finanziellen Aufwand rnit sich
brächte, daB sie objektiv wirtschaft l ich unzunutbar ist.

Unter dem Begrif f  r tstoff l iche Verwertungt '  ist auch die Ver-
rrertung von kompostierbaren stoffen zu subsurnieren.
Die biogenen Abfälle (insbesondere rohe' KüchenabfäLle und
Gartenabfälle) steLlen nach der getrennten Samnlung von A1t-
papier und A1tglas als vorherrschende Stoffgruppe irn Restrnüll
das größte Potential für eine weitäre Abfallreduktion dar,
lttenn es gelingt, aus dieser Fraktion schadstoffarmen Konpost
zu erzeugen.

Eine zulässige stoff l iche Verürertung wäre aber auch die Ver-
wendung von Speiseabfäl len bzw. gekochten biogenen .Abfäl- len,

die für eine Kompostlerung weniger geeignet sind - nach ej.ner
entsprechenden Behandlung - a1s Futternittel .

Zu Abs. 2: In dieser Bestirnrnung wird ausdrückl ich darauf hin-
gewiesen, daß Altpapier, -glas, -netaLl-,  Kunststoffol ien und
biogene Abfä}le zwar grundsätzl ich stoff l ich zu venrerEen
sind, jedoch nur unter den in Abs. 1 erwähnten Voraussetzun-
gen. Mit der Verordnung des Bundesrninisters für Umwelt, Jugend
und Farni l ie über die getrennte Sanrnlung biogener Abfäl le,
BGB1 .Nr. 68/1992, hat der Bund zwar seine Bedarfskompetenz auf
Regelungen betreffend biogene AbfäIle ausgedehnt,.  jedoch nur
hinsichtl ich der getrennten samnlung dieser AbfälLe. Da in der
in Rede stehenden Verordnung keine Aussagen für die Verlrertung
biogener AbfäIle getroffen werden, bleibt die diesbezügliche
Regelungskornpetenz bei den Ländern.

Z u  I  1 3 :

Gemäßder Priori tätenreihung einer zeitgernäßen Abfal lvir t-
schaft sollen bloß jene Abfalhnengen einer thermischen Ver-
lrertung unterzogen werden, die bereits von stofflich versert-
baren Abfällen befreit wurden. Zur thernischen Verwertung
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zähIt vor allern die Verbrennung nit den vorrangigen Ziel , die
Energieinhalte der betreffenden Abfäl1e zu nutzen, aber auch,
die Pyrolyse von Abfällen (sofern sie der Energiegewinnung
dient; sie kann jedocb auch eine Forrn von stoffllcher Verrn er-
tung sein, beispielsweise beirn trCrackentr von langkettigen. Koh-
lenwasserstoffen zur Gewinnung von Treibstoff).

Eine unter diesen voraussetzungen vorgenonmene therrnische
Abfal lverwertung bringt neben der Substj-tut ion von primärener-
gieträgern einen bedeutenden Beitrag zur gewichts- und volu-
nensmäßigen verringerung des Bedarfs an Deponi.evolumen nit
sich. Da die Rückstände sreitgehend inertisiert sind, wird
auch zu einer Reduktion des Gefährdungspotentials deponierter
Mengen beigetragen. Anders atrs bei der Deponierung wird hier-
bei kein Methan freigesetzt

fn cegensatz zu S 12 müssen die Kosten einer thermischen ver-
htertung im vergleich zu anderen Behandlungsarten nicht raußer
jede:n VerhäItnis'r  sondern ledigJ.ich l 'nicht. unverhättnismäßig'.
sein. Auch in dieser Forrnulierung kornrnt sohin die vorrangige
Bedeutung der stoff,lichen venrrertung zum Ausdruck.

Die "Ir1üllverbrennung't irn üblichen Sinn, bei der das ZieL der
Inertisierung, ce!,/ichts- und Vol"umensreduz ierung irn Vorder-
grund steht (und nicht die Energiegewinnung) ist unter den
Begriff rrsonst.ige Behandl-ungrr und nicht unter rthermische

Verwertungrr zu subsumieren.

Sämtl iche Arten der Abfal lbehandlung sind selbstverständl ich
nur so durchzuführen, daß die in S 1 Abs. 2 näher unschriebe-
nen geschützten Interessen nicht beeinträchtiqt werden.

Z u  5 q  1 4  u n d  1 5 :
Auch bei rrsonstiger Behandlungtr und rtEndlagerungr steht eine
ltinimierung der Belastungen für die Unwelt i:n Vordergrund.
Die öffentl ichen Interessen (S 1 Abs. 2) sind bei jeder Be-
handlungsart (inklusvie Verlrrertung und De$onierung) zu
schützen.
So ist auch die geeignete Erfassung und Verwertung des bei der
Deponierung entstehenden Deponiegases ein wesentllcher Aspekt.
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".J. NotfäLten (2.8. Ausfal l  einer Mütlverbrennungsanlage)
ist davon auszugehen, daß in öffentLichen fnteresse einer
geordneten Deponierung der vor5ang gegenüber einer ungeordne-
ten (Zwischen) lagerung zu geben ist. Die Notwendigkeit der
unverzüg1i.chen Sucbe nach al-ternativen Behandlungsrnöglic:h-
keiten bleibts dennoch - schon allein irn Hinblick auf die Zie1e
und crundsätze dieses cesetzes - unbestritten.

zun 4. Abschnitt :

z u  s  1 6 :

Diese Bestimnung legt fest, daß grundsätzLich säntliche Lie-
gehschaften innerhalb der Wiener Landesgrenze in die öffentl i -
che Müllabfuhr eingebunden sind.

In den Erläuterungen zu 5 4 Abs. 2 wurde bereits hingewiesen,
daß nur HausnüIl  und jener Mü11, der nach Art des AnfaIIs und
der Zusamrnensetzung jenen aus privaten Haushalten vergleichbar
ist,  in die öffentl iche Müllabfuhr eingebracht werden dürfen.

z u  6 6  1 7 - ) 3 :
Die folgenden Bestimnungen wurden - ledigl ich Leicht nodif i-
zierL, um sie den heutigen Gegebenheigen anzupassen - vont
bisher geltenden Müllabfuhrgesetz 1965 übernornmen, da sie sich
in der Praxis bewährt haben (ehenalige SS 3-8).

Zu S 17 Abs. 2z Eigentümer von nicht in die öffentl iche
I{ü1labfuhr einbezogenen Liegenschaften tr i f f t  die al lgeneine
irEntsorgungspfL icht der Abfal lbesitzerrt genäß 5 8.

Zu S 17 Abs. 3: Während trtechnischerr Gründe, die die Uüllab-
fuhr erschweren bzw. unnöglich machen, etwa nicht aufgeschlos-
sene Liegenschaften, zu enge straßen bzw. zw niedrige Durch-
fahrtshöhen sind, sind I'betrieblichel Gründe vor allem ökono-
nische Aspelcte, wie etwa zu große Abfallmengen, die durch die
übLiche Abfuhrfrequenz nicht f iewält igt trerden könnten. AIs
Beispiel seien hier große l{ohnhausanlagen (beispie}sweise
wohnpark AIt Erlaa) genannt, die über hauseigene Pressen ver-
fügen.
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Zu S 19: Die hier fornulierten Ausnahrnebestimrnungen können
sich stets nur auf die qesamte Liegenschaft beziehen, da
ansonsten l"lißbrauch (z.8. Benützen der Mül-lbehätter des Nach-
barn) Tür und Tor geöffnet hr'ürden.

gel 5 18 Abs. 2 ist zu beachten, daß die Anzeigepfl icht nicht
nur dem Eigentümer, sondern allgernein.dern fnhaber der liegen-
schaft (llieter, Pächter udgl .) zukornmt.

Zu 5 18 Abs. 3:  Die Aufforderung durch die Behörde ist  jede

behördl iche Mit tei lung, die den Bescheidadressaten,.  auf den

rechtswidr igen Zustand hinweist .

Z u  [  1 9 :

Auch diese Bestimnung entspricht irn wesentLichen jener im
MüIlabfuhrgesetz 1965 (S 6). In der Praxis erfolgt die  Anord-
nungrr durch Vidierung der Baupläne, in denen der Sahnel-
bebälterstandplatz eingezeichnet ist,  durch die Baubehörde.
Fal ls die Behörde diese P1äne nicht vidiert (ethra wegen eines
nicht geeigneten Standplatzes), kann der Liegenschaftseigen-
türner die bescheidnäßige Festsetzung des Aufstellungsortes der
Sarnmelbehälter begehren. Durch die irn Abs. 3 fonnuLierte
Verordnungsernächtigung des Magistrates solI eine jeweils
opti  ale Müllabfuhr gesichert werden (d.h.: rnögl ichst rascher,

. schonender Transport der samme.lbehälter - auch bei extrenen
WitterungsverhäL tn issen - Berücksichtigung von Anrai-
nerinteressen udgl .) .  Derzeit bestehen diesbezügliche Richt-
I  inien .

Der in Abs. 2 verwendete Begrif f

rner der öffentf ichen Müllabfuhr"

Begrif f  rrOrgane der öffentl ichen

in Auftrag genomrnene Personen zu
organlralter sind .

'rledienstete oder Auftragneh-
ist.  weitergehend als der

I{üLlabfuhrrr, da darunter auch
subsurnieren sind, die keine

Z u  q  2 0 :
Abs. 2 bestinmt, daß der Liegenschaftseigentümer für die
Reinigung der Behä1ter zu sorgen hat. Dies bedeutet, daß er
die Reinigung enthteder selbst durchzuführen oder einen Dritten
( z. B. , Magistratsabteilung 48) darnit zu beauft,ragen hat. Durch
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diese Bestimmung komnt klar zun Ausdruck, daß in diesern FalI

der Lieqenschaftseigentüher die Kosten tragen rnuß.

Z !  F  2 ! .

Diese Bestimmung wurde gegenüber S 7a Müllabfuhrgesetz 1965

insofern entreitert, als nun einerseits auch llüIlzerkleinerer

davon erfaßt sind (dies deshalb; da sie in ihrer Wirkungsweise

den uütlverdichtern sehr ähnlich sind) und anderersej.ts dem

Maqistrat die Möglichkeit eingeräunt ist '  die Verwendung der-

art iger Geräte unter den näher umschriebenen Voraussetzungen

zu unEersagen,

Dies hrar deshalb nötig, da durch die verwendung von uülIver-

dichtern oder -zerkle.inerern die öffentliche Müllabfuhr etlra

dann erschr,Jert (oder unmöglich) wird, vtenn dadurch wesentlich

größere l"Iengen MülI als eigentlich vorgesehen in die Sannel-

behä1ter gefüI]t we!d.en, und aufgrund des höheren Gewichts ein

Manipulieren rnit den Behältern kaum oder nicht mehr rnög1ich

i s t .

Z !  q  22 .
Eine Bestirnnung über die Festsetzung der Art und zahL der

SarnrnelbehäIter (ursprünglich rrsamnelgefäßetr ) sowie der Zahl

der Einsammlungen war ebenfaLls schon in Müllabfuhrgesetz 1965

e n t h a l t e n  ( 5  e 1 .

Durch die in Abs. 4 z 3 verwendete Forrnulierung wird klarge-

stel l t ,  daß die Kriterien für eine aI l fäI l ige Ausnahrnegenehmi-

gung von der nindestens 52-Inal igen Müllabfuhr sowohl die Größe

der Baulichkeit als auch die Menge des AbfaLlanfal ls .  sind.

VöLIig neu ist die Ausdehnung der Ausnahneregelung des Abs. 4

auf rrsaisonbetr iebetr :

Unter den Begriff der Saisonbetriebe sind gewerbliche und

nicht gewerbl iche BetriebsanLagen (d.h. örtlich gebundene

Einrichtungenn die nicht der regehnäßigen Entfaltung einer

gewerblichen Eätigkeit dienen) zu subsumieren, die üblicher-

weise in den Monaten MärzlApriJ. bis Septenber/Oktober betrj.e-.

ben werden. Durch die Forrnul ierung rrund sonstige Einrichtun-

genrr solLen auch j erie Anlagen erfaßt werden, die nicht örtlich
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gebunden sind.

Die Einräumung der ltöglichkeit einer Ausnahrnegenehnigrung für
saisonbetriebe erscheint aufgrund der in den letzten Jahren
entstandenen Erholungszentren auf der Donauinsel und in der
Ungebung der Lobau a1s unbedingt erforderlich.
rrwintersaisonbetr iebe" wie EisIaufplä!ze sind durch dj.ese
Regelung nicht benachteii.igt. Hier besteht wie auch bisher die
Möglichkeit einer Abneldung während jener Zeit,  in der die
betreffende Anlage nicht betr ieben vird und sodann einer je-
weils neuen Anneldung zur Beginn der wintersaison. Da die net-
sten Wintersaisonbetriebe kürzer als 6 Monate betrieben !i'er-
den, benötigen sie ohnehin zurneist nicht einrnal die in E 22
Abs. 4 vorgesehene 34-rnalige Entleerung pro Kalenderjahr.

Z u  S  2 3 :
Diese Bestimrnung würde sinng).eich
($ 9) übernonmen.

von MüI1ab fuhrgesetz 1965

Zum 5. Abschnitt :
Auf den vorranq einer lstofflichen) verlrertung von Abfäl1en
vor anderen Behandlungsmöglichkelten wurde bereits wiederholt
hingewiesen.
voraussetzung für eine derartige Verwertung ist die getrennte
Sammlung der verwertbaren AbfälLe (sodann: rrAltstoffer, siehe
auch 5 S 12 und 13 ) , r'reshalb ein eigener Abschni.tt t'öf fentliche
Altstof fsannlungrt geschaf fen h'urde.

ZtJ F 24.

Abs, 1 enthält die Verpfl ichtung der Geneinde Wien, unter den
dort näher umschriebenen Voraussetzungen, für jene Abfä1le,
die genäß S 12 Abs. 2 und 3 aber auch S 13 getrennt gesarnrnelt
und einer. Verwertung zugeführt nerden müssen, SanmelbehäLter
bereitzustelLen. Da eine getrennte Samnlung verwertbarer
Abfäl1e nicht imner ökologisch sLnnvoll- ist (2.8. beslirnrnte
Papiersorten bzw. Papl.ergenische, bestimnte KunststoffarEen
etc. ) ,  ist jedenfal ls zuvor 

'die 
Zwecknäßigkeit einer 9e-

trenhten Fannlung zu prüfen. Hierbei wird vor allern auch artf
aLLenfalls bestehende private Sannelsysterne, die etwa aufgrund
der Verpackungsverordnung, BGBl.Nr. 645/!992 eingerlchtet
arerden, Bedacht zu nehrnen sein.
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Folgende technische bzw. betriebliche Gründe, die gegen eine
öffentliche Altstoffsannlung i in Vtege der Systenabfuhr

sprechen, sind etwa denkbar 3 bei der Samnlung von reinern Ze!-
tungspapier oder styropor kann es beispielsweise sinnvolter

und billiger erscheinen, lediglich IJ(lg anstatt Sammehragen
(rnit Pressel einzusetzeni andererseits kann bei größeren ltten-
gen einer bestirnrnten Altstoffart sinnvoller sein, sogLeich
eine Presse anstatt einer Unzahl von Samnelbehältern zu verj
wenden .

Hinsichtl ich der Einrichtungen der öffentl ichen Al.tstoff-
samrnlung und der Benützung der bereitgestellten SannelbehäLter
für Altstoffe gelten die glej.chen Bestirnrnungen wie für die
öffentl iche Müllabfuhr. Zuneist wird die AufstelLung von
ALtstoffsamnelbehälternauf Grundstücken der ceneinde l t ien
erfolgent die Pfl ichten der Liegenschaftseigentümer (Reini-
gungspfl icht etc.) treffen in diesen Fäf1en daher die Gemeinde
Wien. vor allem für die Sanrnlung von Altpapier werden jädoch

auch SammelbehäLter - wie für die öf,fentliche litül-labfuhr
- auf privaten Liegenschaften aufgesteLlt werden.

fn Abs. 4 wird 5 I nicht ausdrückl ich zit iert,  wei l  Altstoffe
jedenfal ls AbfäIle sind. Die in S 8 urnschriebene Pfl icht
tr i . f f t  sohin jedenfal ls auch den Altstoffbesitzer.

zu Abschnitt  6:

Ein sehr wichtiger Bereich der Abfallr^rirtschaft wird durch
den neugeschaffenen sechsten Abschnitt  geregeLt, der die ce-
nehmigungspfL icht und -verfahren von bestimmten Abfallbehand-

lungsanlagen ( ink1 . Deponien) betr i f f t .

z u  6  2 5 :

Eine cenehmigungspf Licht nach S 25 liegt nur dann vor, wenn
die betreffende Anlage nicht nach den aufgeListeten bundes-

rechtlichen Vorschriften zu genehrnigen ist. Die in S 25 Abs. 1

angreführtenAnlagen bedürfen keinesfaf ls einer Genehrnigung
gemäß SS 28 oder  29  AwG,  BGBL.Nr .  325/ lg9o i .d .F .  BGBI  .Nr .

29/1993. Da sich dies sowohl aus der verfassungsrechtl ichen

Kompetenzverteilung (Art. 10 Abs. 1 Z 12 B-VG) als auch aüs
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S 5 Abs. 1 dieses cesetzes ergibt,  war in $ 25 Abs. 2 nicht
nochmaLs ausdrücklich darauf hinzuweisen. Da auch in den

anderen erwähnten bundesrechtf ichen cenehnigungs- bzw. Bewit-

l igungsverfahren, - ethta nach der Gewerbeordnung - die Aspekte

einer geordneten Abfal.lwirtschaft zu berücksichtigen und ent-
sprechende Sachverständige beizuziehen sind, scheint es unter

dem Gesichtspunkt der Verrtaltungsökononie nicht zweckrnäßig,

kumulativ zu den erwähnten bundesrechtlich bestehenden Ge-

nehmigungspfl  ichten solche auf-Landesebene zu normigren. 5 25

stelI t  sohin diesbezüglich einen "Auffangtatbestand" - ähnl ich

ririe S 28 (Bundes)Awc gegenüber S 29 ewc und der Gewerbeordnung

1973,  BGBL.Nr .  80 /1974 i .d .F .  29 /L993 -  dar .  .Gegebenenfa l l s

bedürfte die betreffende Anlage jedoch sonohl einer cenehrni-
gung nach dem vJiener Abfallwirtschaftsgesetz als auch nach 5 9
(Bundes)AWG, da sich letztere Bestinnung ausschl ießl ich auf

die innerbetr iebLiche Abfal lverneidung bezieht und andere
et$ra nach dern l{iener Abfallwirtschaftsgesetz und der cevrer-

beordnung - geschützte öffentliche Interessen unbeachtet läßt.

Unter die cenehhigungspfl  icht genäß 5 25 fal len sohin etwa

bestirnrnte Behandlungsanlagen (beispielsweise verbrennungsan-

Lagen) für nicht gefährliche Abfäl]e von Krankenhäusern, Kon-
postieranlagen sowie Deponien untergeordneter Größe von Ge-

bietskörperschaften oder rnobi le Anlagen zur Behandlung nicht
qefährJ. icher AbfäIIe udgl .

Unter Berücksichtigung der verwaltungsökonornie erscheint es

auch nicht zweckmäßig, iede Anderung der unter S 25 zu subsu-

mierenden Anlagen der Genehmigungspfl ieht nach diesen Gesetz

zu untervrerfen. Ist eine Änderung nicht geeignet, das durch

das i{ j .ener Abfal lwirtschaftsgesetz geschützte öffentl iche

fnteressen (S 1 Abs. 2) vtesentl ich zu berühren, besteht keine

Rechtfertigung des nit der Durchführung eines derartigen ver-

fahrens sovrohf für die Behörde als auch für den Anlagenbetrei-

ber verbunden€n Aufwandes. Eine derartige Genehmigungspf]-icht

wäre sogar kontraproduktiv und würde den Zielen dj-eses Ge-

setzes widersprechen, Hierbei seien vor äl len Verbesserungen

der Anlagen er!'tähnt.



Ob eine Anlagenänderung geeignet ist,  die nach diesem cesetz
geschützten Interessen lresentlich oder unwesentlich zu
bertihren, vrird oft in f inzelfaf-l anhand der konkreten pro-
jektunterlagen durch Beiziehung der erforderLichen sach-
verständigen beurteilt \,rerden müssen. Allenfalls ist nit Be-
scheid festzustellen, ob die geplante Änderung genehnigungs-
pfl icht ig ist oder nicht. (Siehe S 32)

Die Volumensgrenze von 50o In3 für die Genehmigungspf l  icht
von Kompostieranlagen in land- und f orstr,r ir tscha f t l_ ichen Be-
trieben wurde der irn Entwurf vorliegenden Verordnung des Bun-
desninisters für Land- und Forstwirtschaft über bewilligungs-
.pflichtige vrassergefährdende Stoffe angegl-ichen.

Abs. 2 enthäIt eine Definit ion des Begrif fes rrAnlager, um
klarzustelLen, daß der hier verr^rendete Anlagenbegrif f  nicht
etwa ident ist rnit jenen der cer{rO !973, sondern Ireitergeht.
Es sind jedenfal-Ls auch nobile Anl-agen darunter zu subsumie-
ren .

Unter stationären Anlagen sind von Menschen geschaffene
öft1ich gebundene Einrichtungen zu verstehen (vg1 . etwa S ?4
Abs. 1 cewo 1973). Das MerkmaL der ört l ichen cebundenheit ist
dabei nicht nur dann gegeben, wenn die Einrichtung schon ihrer
phlzsischen Natur nach unbeweglich ist, sondern auch dann, wenn
die ihrer Natur nach zwar be$regl iche Ei.nrichtung (2.B. Contai-
ner, LKW udgl .)  nach der Absicht des Betreibers ausschl ießen
oder überwiegend und für längere Zeit an einem bestimmten
Standort betrieben werden soll (vg] . Erkenntnis des vsfcH vom
2 4 .  J u n j "  ! 9 9 2 ,  Z ! . 9 1 / L 2 / O o 9 7 ) .
fm Einzel.fal l  kann die Abgrenzung zwischen stat. iohären und
rnobilen Anl.agen daher schwierj.g sein. Das Abgrenzungskriterium
wird hierbei einerseits die von Betreiber selbst angegebene
Zweckbestirnrnung sein: sollen nicht nur die vor ort anfallenden
Abfäl le behandelt werden, sondern auch Abfäl1e von anderen
Standorten, ist dies eher ein Hinweis auf eine stat ionäre
AnLage. Ein weiteres wichtiges Abgrenzungskriteriurn ist ander-
erseits der Zeitrahnen, in dern die An1age an einem Ort be-
tr ieben \{erden soIl :  Ein Zeitrahrnen von 

'nicht 
1änger alF

6-12 llonaten spricht eLer für das Vorhandensein einer rnobLlen



Anlage.
Jedenfal ls sind bei der Beurt,ei lung, ob eine Anlage stat. ionär

oder rnobi l  ist,  sämtl iche .Xri terien ( Zweckbestinlnung, zeit-
rahmen und schließlich auch feste verbindung rnit dem Boden)

treranzuziehen.

Da die venrendunq der rneisten Anlagen zur b1oßen physikali-

schen Behandlunq von AbfäI1en (2.B. von Uüllverdichtern und

Mül l  zerkl  e inerern sowie von A I  tpap i  erpre s sen etc.  )
grundsätzl ich niCht geeignet scheint, die irn S 1 Abs. 2
qeschützten öffentlichen Interessen zu beeinträchtigen, wurden
sie von den einer cenehmigungspflicht unterLiegenden Anfagen
ausgenomnen. Das cleiche gilt für Anlagen nit den ausschieBli-
chen Ztreck der Sortierung von BauabfäIlen (sofern sie aufgrund
ihrer Größe oder Kapazität nicht ohnehin vom . celtungsbereich
dieses Gesätzes ausgenommen sind). pienen derart ige AnLagen
jedoch auch der Zerl<leinerung von BauabfäILen, unterl iegen sie
- bei Vorliegen der sonstigen Kriterien - der cenehmigungs-
pfl icht genäß 5 25, da sie aufgrund der rnöql ichen Lärn- und.
Stauberni isionen geeignet scheinen, aie Ottentl ichen Interessen
zu berühren.

Abs. 3 sieht aus cründen der verwaltungsökonomie eine Verhand-
lungskonzentrat ion vor, fa1ls die An1age auch nach anderen
Landesgesetzen ( etl,ra Bauordnung für Wien, Wiener Naturscbutz-
gesetz etc. ) bewil l igungs- oder genehrnigungspfl icht ig ist.

Z !  E  2 6 : .

S 26 regeLt die Genehnigung für die Errichtung, Inbetriebnahrne

oder wesentl iche Änderung von stat ionären Abfal lbehandlungsan-

]agen. Genehmigungsbehörde ist der Magistrat der stadt Wien.

Die abfallrechtl-iche Genehrnigung bezj.eht sich irnner nur auf

eine ganz bestinrnte Anlage, keinesfal ls al lgenein auf einen
fiAnlagentyprr. Die Behörde hat sohin irn EinzeLfal l  z1J prüfen,

ob eine Genehnigunq - gegebenenfaLls unter vorschreibung von

Auflagen und/oder Bedingungen und/oder Befristungen - erteilt

hrerden kann (vgl . Abs. 5). Darüberhinaus rouß die Anlage dern

?liener Abfallhrirtschaftskonzept entsprechen, d.h. sie muß

für die geordnete Entsorgung derin Wien anfallenden Abfäl1e

erforderlich sein. Kann auch durch die vorschleibung von Auf-
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lagen oder Bedingungen nicht slchergestellt werden, daß durch
die Anlage die in- S 1 .geschützten öffentl ichen fnteressen
nlcht beeinträchtigt werden, iFt der Antrag auf Genehrnigung
abzuneisen. Liegen einem Antrag auf cenehnigrung Unterlagen
bei, die für die Beurteil.ung der Genehrnigungsfähigkeit eines
Proj ektes nicht ausreichend sind, kann die Behörde dern pro-
j ektwerber gernäß 5 13 Abs. 3 AVG auftragen, diese bLnnen einer
bestimmten Frist zu ergänzen bzw. fehlende Unterlagren nach-
zureichen. Nach fruchtlosern Verstreichen dieser gesetzten
Frist ist der Antrag wegen Formgebrechens zurückzuweisen.

Ist die zusätzl iche Ertei lung einer Betr iebsbewil l igung erfor-
derI5.ch, hat die Behörde im cenehmigungsbescheld in Forn einer
Auflage vorzuschreiben, daß vor Inbetriebnahne un die
Erteilung einer Betriebsbewilligung bei der cenehnigungs-
behörde schrif tLich anzusuchen ist.

fn Abs. 1 ist die Vorlage der Einreichunterlagen in mindestens
vierfacher Ausfert igung.vorgesehen. Dies bedeutet, daß die
Behörde bei Bedarf auch die vorlage wei.terer Ausfertigungen
verlangen kann.

Analog zu S 29 Abs. 3 AWG rnüssen die Einreichunterlagen auch
Angaben über die Eignung des Standortes enthalten (Boden-
verhäItnisse, Abstand zu den nächsten Nachbarn, zu en^/artende
Irnmissionen etc.).  Da eine baubehördl iche Genehmigung - anders
a1s aufgrund g 29 Abs. 13 AI{c - bei Genehmigungsverfahren
nach diesen cesetz nicht ent.fäl1t,  werden Fragen der entspre-
chenden Flächenwidmung bereits irn jeweiligen Bauverfahren
abzuklären sein.

die Anberaurnung der nündlichen
den Häusern des sogenannten

cer^ro 1973) bekanntzumachen

Der Anschlag ttin der Gerneinder hat - analog zun gener-
berechtlichen verfahren - an der Antstafel des Magistratischeir
Bezirksamtes jenes Bezirkes zu erfolgen, in den die Anlage
errichtet vrerden soll.

Abs. 4 bringt zun Ausdruck, daß
Verhandlung durch Anschlag in
I t l .  Kre ises"  (vg ] . �  5  356 Abs.  1
is t .
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Zu Abs. 6: cernäß S 1 des wiener UnweLtschutzgesetzes ist die
UmweLtanwaltschaft eine Einrichtung zur wahrung der Interessen
des Umvel-tschutzes bei Verfahren, die aufgrund landesrechtli_
cher Vorschriften durchgeführt werden. Da särntliehe durch S 1
Abs. 2 dieses Gesetzes geschülzten Interessen in wej.teren
Sinn im Interesse des Uhweltschutzes sind, genießt die l{iener
Umweltanwaltschaft vol1e parteistel lung. Die parteistel lung
weiterer Personen (2.B. des proj ekt lrerbers, des Liegensehafts-
eigentümers etc. ) r ichtet sich nach den al lgerneinen Bestim-
mungen des AVG (5 S1 .

Abs. 7 soLl eine unnötige Verzögerung des Baubeginns' dann
verhindern, wenn die Interessen des Nachbarn offenbar hinrel-
chend geschützt sind und lediglich der proj ekthrerber selbst
etwa gegen die Vorschreibung bestinmter Auflagen - berufen
hat. llit der Errj.chtung bzw. der Inbetriebnahne der Anlage
darf daher in dieseh Fa1l unter der Voraussetzung begonnen.
vrerden, daß särntliche vorgeschr!.ebene Auflagen ej"ngehalten
werden.

Zu Abs. 8: Eine geordnete Abfall.r.rirtschaft ist abhängig vom
Vortrandensein der entsprechenden AnLagen. wird ein genehnigtes
Vorhaben innerhalb einer bestimrnten Frist nicht ausgeführt,
erl ischt die ertei l te cenehnigung. Dies sol l  eine Verfätschung
der bestehenden Entsorgungssituation durch Anlagen, die zwar
genehmigt, jedoch nicht fert iggestel l t  wurden, verhindern.
Eine kürzere a1s die gesetzl iche Zwej.-Jahresfr ist ist von
der Behörde bescheidmäßig i lann festzusetzen, wenn solrohl
objektive als auch subjektive Kriterien vorl iegen. Die objek-
t iven Kriterien sind ausdrückl ich im cesetz genannt (cröße
der Anlage, Art und Unfang des Betr iebes), die subjektiven
ergeben sich aus dem Begrif f  rzunutdarrr,  der auf die typi-
scherwei.se erforderLiche Dauer in der konkreten Situation
des Proj ektwerbers verweist. Dies soll errnöglichen, auf die
individuel le Situation, nicht jedoch auf blo8 f inanziel le
Schwierigkeiten des Proj ekt\,,rerbers einzugehen.

Dle Befristung der Durchführung des Bauvorhabens solL dazu
dienen, die erf ahrungsgernäß mit derartigen Bauführungen ver-
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bundenen Beeinträchtigungen der
für den Menschen - zurnindest

zuschränken. i

Unnelt sowie Bel.ästigungen
zeit l ictr - .  nögl ichst ein-

Abs. 9 bringt zum Ausdruck, daß Genehnrigung und Betriebsbewi]-
'ligung die dingliche l{irkung haben.

Z 1 J  F  2 7 .

Diese Bestinnung regelt die parteistel lung der Nachbarn.
Sie ist inhalt l ich mit dern in der Gewerbeordnung geregel-ten
Parteirecht der Nachbarn ident und urnfaßt nicht nur jene per-

sonen, deren Besitz unrnittelbar an das Grundstück gtenzt, auf
dem eine Anlage err ichtet bzw. gqändert werden so]1, sondern
ohne Rücksicht auf die örtliche Lagie al1e personen, deren
IJeben, Gesundheit oder Sicherheit durch die geschützten Inter-
essen im Sj-nne des S 1 Abs. z z 1" (d.t1. cefährdung von Leben,
Gesundheit oder sicherheit oder unzumutbare Belästigung durch
von der Anlage ausgehende Ernissionen) berührt vrerden können.

Durch diese Bestinrnungen vrerd.en dern Einzelnen sohin - ri" "tr"
ln der cewerbeordnung - subjektiv öffentliche Rechte ein-
g:eräunt. Hinsichtlich der über den Nachbarschutz hinausgehen-
den obj ektiv geschützten Interessen konmt den Nachbarn keine
Part,eistelLung zu.
Diesbezüg1ich vorgebrachte E.inwendungen tnüßte die Behörde
sohin als unzulässig zurückweisen.

Durch Abs. 2 r,rird eindeutig festgelegt, in lrelchem Umfang
und von vrelchem Zeitpunkt an ein Nachbar parteistelLung

erlangt. Den Nachbarn steht frei; ob sie ihre Einwendungen
schriftlich vor der anberaunten rnündlichen Verhandlung bei
der Behörde einbringen oder anläßlich dieser Verhandlunq
rnündl ich erheben.

Eine Bescheidzustel]ung hat nur an jene Nachbarn zu erfol.gen,
die Parteistel lung erlangt habän.

z u  F  2 8 :
Diese Regelung bezieht sich
loge Bestimtoung für mobile

auf stat ionäre Anlagen, eine ana-
Anlagen f indet sich in 5 30.
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Wurde bei der Ausführung des Proj ektes - d,h. bei der Errich-
tung der Behandlungsanlage/Deponie vom genehrnigten projekt

abger,richen, 
- 
kann eine Betriebsbewilligung nur ergehen, wenn

diese Abweichungen keine genehrnigungspflichtigen Änderungen

ej.ner (bestehenden) Anlage darstellen uürden. Ande:nnfa1].s

müßte neuerlich urn eine (Errichtungs-) genehmigung airgesucht

r{erden.

Vor VorLiegen der erforderl ichen rechtskräft igen Betr iebs-
bewilligung darf die Anlage nicht betrieben \'rerden.
Die Behörde kann auch einen befristeten Probebetrieb anordnen.
Dies ist aber - anders a1s etvra irn (Bundes-) abfallwirtschafts-
gesetz - nicht zwingend vorgesehen. Die vorschreibung eines
Probebetr iebes wird vielmehr in jenen Fä11en erfolgen, in
denen - etwa aufgrund der Neuartigkeit des Behandlungsverfah-
rens udgl .. - die tatsächlichen Auswirkungen auf ilie Umwelt
bzlr. die sonstigen nach diesem cesetzesentvrurf geschützten

Interessen zur Zeit die Erteilung einer Betriebsbe!'rill igung
(d.h. voi Inbetr iebnahme der An1age) noch nicht exakt
abgeschätzt hrerden können.

Vor Ablauf der Frist für den Probebetrieb hat der Antragstel-
ler sodann urn Betr iebsbewil l igung anzusuchen.

lJird die Zulassung eines befr isteten Probebetr iebes von der
Behörde als zweclfiräßig erachtet, hat sie dies in Genehmi-
gungsbescheid nittels einer entsprechenden AufLage vorzu-
schreiben.

A b s . 4  :

Häufig wird sich erst nach Fert igstel lung einer Anlage die
Notwendigkeit von weiteren oder auch anderen Auflagen oder
Bedingungen zeigen, um das öffentl iche Interesse (5 1 Abs. 2)
trinreichend zu schützen. Die Behörde kann daher zum schutz des

öffentl ichen Interesses auch irn (Betr iebs-)beui l l igungsbe-

scheid zusätzliche oder andere Auflagen oder Bedingungen vor-
schreiben.
Durch S 28 vrird sohin die

Interessen durch Anlagen;-
Beeinträchtignrng der geschützten

dienicht dern Genehmigungsbescheid
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entsprechend ausgeführt !'rurden, aber auch durch konsensrnäßig
errichtete Anlagen, deren Auswirkungen beirn bloßen Vorliegen
des Projektes nicht hinreichend abzuschätzen hraren, möglichst

hintangeha1ten.

Abs. 5 so11 einerseits eine Verfahrensverzögerung verhindern,

trägt jedoch andererseits dern crund.sätz des Parteiengehörs

insofern Rechnung, a1s särttliche Partej.en des Genehnig'ungsver-

fahrens dem Bewil l  igungsverfahren bej-zuziehen sind, ! ,renn
die Vorschreibung neuer oder anderer Auflagen erforderLich
scheint. Zeigt sich diese Notwendigkeit vrährend einer Verhand-
1ung, so wäre diese Verhandlung zur Ladung der Parteien z\
vertagen.
Das Parteienrecht genäß Abs. 5 erstreckt sich sohin aus-
schl"ießlich auf den Bereich der neuen bzw. anderen Auflaqen
bzw. Bedingungen.
Für die frage der Parteistellung weiterer Personen sind eben-
fal1s (wie in S 26) die Bestinrnungen des AVG heranzuziehen.

Zu 6  293
Diese Bestimrnung bezieht sich
gen, eine analoge Regelung für

5  3 1 .

ebenfal ls auf stat ionäre AnIa-

nobiLe Anlagen f indet s ich in

Die..r"Iögl ichkeit,  nachträgl ich'Auflagen vorzuschreiben, soI1
dern weitestgehenden Schutz der öffentlichen Interessen dienen.

Nur soweit derartige AufLagen zur Verrneidung einer Gefährdung

des Lebens oder der cesundheit von Menschen erforderl ich sind,
kommt es nicht darauf an, ob sie dem Anlageninhaber wirt-
schaft l ich zurnutbar sind.

Es rnuß daher in der Bescheidbegründung dargelejt vrerden,

ob diö vorgeschriebene Auflage zur vermeidung einer cefährdung

des Lebens oder der Gesundheit erforderlich ist oder lediglich
dem schutz vor Belästigungen dient.

Die Bestinnung in Abs. 2 solL eine al.Lzu große Benachteiligung

der Betriebsinhaber durch neu hinzugekommene Nachbarn ver-

meiden.
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Abs .  3  i s t  S  79  Abs .  3  der  cevro  1973 i .d .F .  BGBI  .  Nr .  2g / tsg3
nachgebildet. Diese Bestimmung bietet die Möglichkeit, einen
Anlagenbetreiber zur Sanierungi seiner Anlage zu verpflichten.

Abs. 4 stel l t  einerseits kIar, daB das Verfahren zur Vor-
schreibung nachträglicher Auflagen - ebenso wie etwa das
Verfahren genäß S 79 cerr0 - aus der Sictrt 4er Parteistellung
der Nachbarn keine rrFortsetzungrt oder I tNeuaufrol lungrt des
Genehmigungsverfahrens darstel l t ,  sondern ein völ1i9 getrennt
zu betrachtendes Verfafrren. Andererseits wird in di-eser Be-
stirnnung darauf hingewiesen, daß die Parteistellung der Nach-
barn in diesem verfahren in der gleichen Weise begründet
wird wie im Genehmigungsverfahren. Die Parteislellung anderer
Personen (Liegenschaftseigentüner, UmvJeltanwaltschaft etc.)
ergibt sich au6 5 8 Avc.

Z u  A b s .  5 :
Diese Regelung hrurde zwecks übersichtlichkeit und Klarheit
bevußt nicht. etwa unter den TiteL r'Übergangsbestl-mnungen.r

sondern unter rtNachträgliche Auflagentr gereiht. Dies deshaLb,
urn deutlich zun Ausdruck zu bringen, daß die Vorschreibung
nachträgl-icher Auflagen auch für sogenannte 'tAltanlagentr

zulässig ist,  um die von diesen ausgehenden Gefährdungen bzvr.
Beläst. igungen hl-ntanzuhalten. Die Behörde kann von sich aus
soweit erforderl ich - tät ig werdeni ein Genehnigungsverfahren
- etwa zur Anderung einer Anlage - ist hierzu nicht erford€ir-
1 i c h .

Z u  F  3 0 i

tn 5 30 werden das Genehmigungs- sowie Betr iebsbewil l igungs-
verfahren für rnobi le Abfal lbehandlungsanl agen geregelt.  Die
diesbezügli.chen Bestimmungen sind weitgehend ident mit jenen

für stat ionäre Anlagen, doch wird auf die BesonderheiEen
einer rnobilen Anlage eingegangen: So sind in den Einreichun-
terlagen Angaben tiber in Anspruch genornrnene sowie die unnit-
teLbar angrenzenden crundstücke nicht oder nur in sehr ein-
geschränkten MaRe nöglich.

Da mobile Anlagen oft an nehrereh - aber bereits zur Pro-
j ekteinrei.chung bekannten - Standorten eingesetzt werden,
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haben die Einreichunterlagen darüber Infornationen
ha l ten .

zu

i

Zwecks KLärung al lenfal ls auftretender Zweifel über die Ein-
ordnung der betreffenden Abfallbehandlungsanlage als rnobil
oder als stationär ist auch die vorgesehene Aufstellungsdauer
an den jeweiligen Orten bekanntzugeben. Ist geplant, die Auf-
stel lungsorte ständig zu wechseln (etwa bei Behandlungsanlagen
auf LKw) oder sind die Aufstel lungsorte zum Zeitpunkt der pro-

jekteinreicbung noch vöIl ig unbekannt, ist in den Einreichun-
terlagen darauf hinzuweisen. fn diesen Fä1len, in denen ein
rErrichtenrr der mobiLen Anlage gar nicht erfolgt,  wird ledig-
lich die Inbetriebnahrne (oder wesentLiche Anderung) einer.
Genehrnigung bedürfen. Mangels ej-nes bestimrnbaren Nachbarkrei-
ses, können bei Genehrnigungs- bzw. Bewil l igungsverfahren für
rnobiLe Anlagen auch keine Parteirächte für Nachbarn vorgesehen
r^rerden. Dies kommt durch die Formul ierung ,, . . .  Parteistel lung
haben nur der Belril l igungswerber und die Urnweltanwaltschaftl
zum Ausdruck. Selbstverständlich bleiben andere in S I Avc
begründete Palteirechte unbertihrt. Dies bedeutet jedoch

keinesfalls eine rrErLeichterungrr für das ErLangen von cenehmi-
gungen, da hier der Schutz von a1lfäl1igen Anrainern vor
Belästi tungen oder Beeinträchtigungen a1s objektiv öffentl i -
ches Interesse zu werten und somit von Ants wegen zu
berücks j-chtigen ist. Die Behörde hat bei der Erteil-ung der
GenehrTrigung bzw. Betriebsbewil l igung und der Vorschreibung von
Auflagen von einem abstrakten Anrainerkreis auszugehen.

Der Unrreltanhraltschaft wurde auch in diesern Fal1e Partelstel-
lung eingeräunt, da auch mobil-e BehandlungsanLagen besondere
Umweltrelevanz haben. Mangels andersl.autender Bestirnrnung ura-
faßt in Parteirecht - ebenso wie im 5 27 Abs, 3 - die celtend-
rnachung säntliche der in S 1 Abs. 2 geschützten Interessen.

Aus S 30 ergibt sich schlüssig., daß nicht für jeden Aufstel-
lungsort einer nobilen Anlage ein neuerLiches cenehmigungsver-
fahren durchzuführen ist.

Abs. 6 enthäIt die üöglichkeit eines vereinfachten Genehmi-
gungsverfahrens für rnobile Anlagen, die hinsichtlich ihres
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Typs (Betr iebsweise, Ausstattung) bereits abfalLrechtl ich
geneh:nigten rnobilen Betrandlungsanl.agen gleichartig sind. trAb-

fallrechtfich genehmigtrt bedeuptet hierbei etwa aufgrund des
Wiener Abfallwirtschaftsgesetzes oder eines anderen landes-
Abfal lgesetzes.

Durch Abs. 7 ist klargeste1lt, daß auch die cenehrnigung für

mobile Anlagen dingl ich wirkt.

Z u  I  3 l - :
Diese Bestinnung regelt die Vorschreibung nachträglicher Auf-
).agen für mobile Anfagen.

Abs. 1 betrifft jenen FaLJ., in dern sich bei bereits genehnig-

ten  An lagen  a l l ge rne in  (d .h . unabhäncriq von i eweil icren Auf-

stel- lunqsort) die Vorschreibung zusätzl icher Auflagen a1s
notwendig ervJeist.

Abs. 2 bezieht sich hingegen auf die ErforderLichkeit der vor-
sehreibung von Auflagen aufqrund eines bestimmten Aufstel-

Iunqsortes (2.B. geringe Entfernung zu den nächsten Anrainern,

stark verbautes Gebiet, allfä11ige Innissj"onsvorbelastunqen
des betreffenden Gebietes udgl .) .  Abs. 2 ist sohin in et$ra
nrit  S 84 cewo L973 ("Arbeiten außerhaLb der Betr iebsanlager')
vergleichbar.

Z u  I  3 2 :
Diese Bestimmung ist S 358 Ge\^rO 1973 nachenpfunden. Die aus-
drückl iche FestLegung der Möglichkeit,  im Zweifel ob eine

An1age oder deren Änderung genehiqigungspfl ichtig sei, von Ants

weqen oder. auf Antrag des fnhabers einer Anfage einen Fest-

stel lungsbescheid zu erlassen, er!,r ies sich als notwendig, da

einerseits den Anlagenbetreiber nicht zugenutet werden kann,
sich bei ungeklärter 'Lage einer Bestrafunq auszusetzen. Ande-

rerseits entwickeLte der verfassungsgerichtshof in seiner

Judikatur zur Zu1ässigkeit vtn FeststelLungsbescheiden den

crundsatz, daß zwar die bescheidnäßige Feststellung von Rech-

ten oder Rechtsverhältnissen auch dann zulässig ist, venn sie

.nicht gesetzllch vorgesehen ist, die bescheidnäßige Feststel-

lung rechtserheblicher Tatsachen Jedoch nur dann, venn eine



' Vorsctrrift sie ausdrücklich vorsieht.

l{ ie sich bei der Vol lziehung des (Bundes)AWG bereits wieder-
holt gezeigt hat, tritt gerade bei geplanten Änderungen von
AbfaLlbehandlungsanlagen häufig die Frage auf, ob diese ge-
eignet sind, eine cefährdung der geschützten öffentlichen
Interessen herbeizuführen und soinit als wesentliche Änderungen
der Genehrnigungspflicht unterliegen. Da das AWG jedoch

anders als etv,ra die GewO-- die ErLassung diesbezüglicher Fest-
stel- l -ungsbescheide nicht ausdrückl ich vorsieht, muß nan sich
in diesen Fällen damit behelfen, daß der Proj ektwerber jeden-

falls einen Antrag auf Genehnigungf zu stellen hat, der gegebe-
nenfall-s - nach Durchführung eines Errnittlungsverfahrens
wegen Nichtvorliegen einer Genehnigungspflicht zurückzuweisen
ist ,

Um nun nicht auch bei der Vollziehung des Wiener AbfalLwirt-
schaftsgesetzes diesen unst.ändlichen und unbefriedigenden
Weg beschreiten zu müssen, wurde die entsprechende Bestimrnung
in 5 32 aufgenommen.

z u  q  3 3 :

Die hier getroffene Regelung hat einerseits den Zweck, Be-
einträchtigungen der geschützten Interessen'durch unzu-
reichende .l{aßnahmen bei bzr,,'. nach Auflassung einer Anlage
oder Deponie hintanzuhalten. (Eine ähnliche Bestinmung wurde
etwa auch durch dj.e Gewerbeordnungsnovelle 1988, BGB1 .Nr. 399
in die Gewerbeordnung aufgenonmen. )
Andererseits. wird dadurch sichergesteJ.J.t ,  daß stets repräsen-
tative Aussagen über den Bedarf Llnd den Bestand an Behand-

lungsanlagen und Deponien - wie auch in Wiener Abfallwirt-

schaftskonzept (5 2) vorgesehen getroffen werden können.

die Durchführung der erforderlichen vorkehrungen jedenfal].s

gewährleisten, wird ausdrückl ich klargestel l t ,  daß auch

Maßnahrnenvorschre ibung dingl iche wirkung hat.

Aufgrund der Bestinmung des 5 29 Abs. 5 riterden auch Altan-

lagen und -deponien vom S 33 erfaBt.

Um
zu
die
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Zum 7. Abschnitt

Z u  d e n  q S  3 4  -  4 1 :

-  3 4  -

Die abgabenrechtL ichen Bestirnmungen wurden weitgehend unver-
ändert vorn Müllabfuhrgesetz 1965 (55 11-16) übernornmen, da
sie sich in bereits langjähriger Vollzugspraxis sehr bewährt
haben. Sie enthalten lediglich jene llodifikationen, di.e erfor-
derl ich rtaren, uru den Zielen und Grundsätzen dieses Gesetzes-
entwurfes zu entsprechen sowie dern übrigen Gesetzestext ange-
gl ichene sprachl iche überarbeitungen.

Zu S 36 Abs. 2 ist folgendes auszuführen:
Durch das Finanzausgleichsgesetz 1993, BGBI .Nr. 30, S 15 Abs.
3 Z 5., werden die cerneinden ernächtigt, durch Beschluß der
Gerneindevertretung cebühren für die Benützung von Gemeindeein-
richtungen und -anlagen, die für Zr^/ecke der öffentlichen Ver-
waltung betrieben hrerden, rnit Ausnahme von Weg- und Brücken-
mauten. bis zu einern Ausrnaß, bei dern der rnutrnaßliche Jahres-
ertrag der cebühren das doppelte Jahreserfordernis für die
Erhaltung und den Betrieb der Einrichtung oder Anlage sowie
für die Verzinsung und ?iJ.gung der Errichtungskosten unter
Berückslchtigunq einer der Art der Einrichtung oder Anlage
entsprechenden Lebensdauer nicht übersteigt, auszusctrreiben.
Zur Vermeidung einer Dishannonie zwischen der Regelung im
Wiener Abfallwirtschaftsgesetz und den Bestimnungen des FAG
1993 wurde der letzte Satz des S 36 Abs. 2 eine entsprechende

Formulierung aufgenomnen. Dies scheint auch deshalb geboten,

weil  die Landesgesetzgebung (S I Abs. 5 F-VG 1948) das den
Gerneinden gemäß 5 7 Abs. 5 F-VG 1948 eingeräurnte Recht einer
Abgabenausschreibung mittel-s Besöh1uß der Geneindevertretung

nur erweitern, nictt t  jedoch einschränken, l<ann (siehe auch

Erkenntnis des VfGH Slg. 4205/62).

Die durch 5 36 Abs. 4 bewirkte Erhöhung der Grundgebühr für
sannelbehälter auf einern gemei.nsamen Standplatz gegenüber der

bisherigen Rechtslage ist erforderf ich, da die hierfür bisher
ge$rährte 752!ge Ennäßigung nach den heutigen Gegebenheiten in
keiner Weise gerechtfert igt erschien.
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Z u  6  4 1 :
Die Einschränkung der Müllabfuhr negen Feiertage Lst nur für
jene Liegenschaften von Bedeutung, bei denen aueh arn sanstag
entleert r,rird: sollte närnl ich ein Feiertag auf einen Samstag
fall-en, entfällt diese Entleerung, der Mü}l wird aber an
nächsten Werktag abgeholt. Die betreffende Entleerung erfolgt
sohin jedenfal ls - ledigl ich etwas später.

Zum 8 .  Abschn i t t :

Z u  q  4 2 2

Auch diese Bestinnung war bereits
(S  17)  en tha l ten .

irn Mül labfuhrgesetz 1965

zu .  s  43 :
Diese Sonderregelung für KleingartenanLagen vitar ebenfalls
schon im l,ilül1-abfuhrgesetz 1965 (S 18) enthaLten.

r f ,

Z u  6  4 4 :

Jene Begcheide, die s ich
'eigentümer 

r ichten (  2.8.

dingliche Wirkung.

Rates über AbfäIJ.e, 75/442/LWG. e.

L 194/49, Art.  9, entsplochen.

an den Liegenschafts- bzrt. Bau\terks-

abgabenrecht l iche Bescheide),  haben

l s .  Ju l i  !975  (4b1.  Nr .

Die eindeutige KlarsteLlung, daß sich sowohL der Genehni-
gungsbescheid für die Errichtung aIs auch der Bewilligungsbe-

scheid für. den Betrieb von Anlagen auf die jeweilige Anlage

bezlehen und sotrin unabhängig von einem aLIfälligen wechsel

der Person des Betreibers wirksam sind, (d.h. daß sie dingl i-
che Wirkung haben), erfolgt irn anlagenrechtl ichen Abschnitt
(5 .  Abschn i t t ,  5  26  Abs .  9  und S 30  Abs.7) .

Z u  S  4 5 :

Durch die in Abs. 1 enthaltene regelrnäßige überprüfungspflicht

der Behörde ("behördl iche Aufsicht 'r)  wird der Richtl inie des

Abs. 2 und 3 sind den 55 32 und 1,8 des (Bundes ) Abfallwirt-

schaftsgesetzes bzw. S 7 des nicht mehr geltenden Sonderab-

fallgesetzes nachgebildet :
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I{erden Abfäl.Le entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes
behandelt oder abgeLagert (2.8. Behandlung ln ej.ner nicht
genehrnigten Anlage, Ablagerung i auf einer nicht genehmigten

Deponie etc. ),  so hat die Behörde (der lr lagistrat) primär dem
verursacher die Maßnahnen, die zut Herstellung des gesetz-

näßigen Zustandes erforderl ich sind, aufzutragen.

Subsidiär haftet der Eigentürner der Liegenschaft (unter den
in S 45 Abs. 3 letzter Satz genannten Voraussetzungen . auch
seine RechtsnachfoLger) ,  auf der die gesetzwidrige Handlung
vorgenonmen vurde, jedoch nur dann, wenn er diesen verhalten
zustimmte oder es zumindest duldete. Ihm stehen sodann ledig-
lich privatrechtliche Regreßansprüche gegen den Verursacher
z u .

Bei Gefahr im Verzug hat de! Magistrat die notwendigen Maß-
nahmen unverzüglich - auf Kosten des Verpflichteten - zu
veranlassen, d.h. unnittelbar anzuordnen und nötigenfal ls
ohne Aufschub durchführen zu lassen (Abs. 4)

Bei der fnterpretation dieser Bestinnung dürfen die konpetenz-

rechtl ichen Aspekte nicht außer acht gelassen werden: In

den 55 18 und 32 (Bundes)Awc hat der Bund seine Regelungskom-
petenz auch für nicht gefährl iche Abfä11e zum Teil  in Anspruch
genomnen. So Lautet S 32 Abs. '  1 zlreiter Halbsatz leg.cit .

etwa: 11 .. .  werden andere AbfäIle - soweit für diese Abfäl le
Bestirnmungen hinsichtlich Sanrnlung, Lagerung, Behandlung und
Transport in diesem Bundesgesetz vorgesehen sind - nicht genäß

den 55 16 bis 18 entsorgt oder verden sj-e entgegen den 55 19,

20  und 28  b is  30  be förder t ,  ge lager t  oder  behande l t  . . . r r .

Dazu ist zu bernerken, daß weder 5 16 noch 5 18 sondern ledig-

l ich S 17 Abs. 2 leg.cit .  nicht gefährl iche Abfäl le betr i f f t ,

und zwar jene, die beirn Abbruch von Baulichkeiten anfalLen.

Auf diese AbfäILe sind daher die Bestinmungen des $ 45 Abs. 2

und 3 ltiäner Abfallwirtschaftscresetz nicht anzulienden.

Weiters err.rähnt S 18 Abs. 4 (Bundes)AWG Ablagerungen von.

Abfällen, die nicht SonderabfäIle gernäß S l'und 2 des sonder-

abfal lgesetzes, BGBl.Nr. 186/1983, sind und die vor fnkraft-



treten dieses Bundesgesetzes durchgeführt wurden...rr.  Dazu ist
zu bemerken, daß dich aus der Fonnulierung des S 45 Abi. 2 uncl
3 des vorliegenden Entr,rurfes ergibt, daß von dieser Bestinmung
ohnehin nur Handlungen erfaßt werden, die nach Inkrafttreten
Aes Wiener AbfaLLwirtscbaftsgesetzes gesetzt wurden.

Für BehandLungsaufträge für nicht gefährliche Abfälle, die vor
Inkrafttreten dieses cesetzes (rechtswidrig) abgelagert rrrur-
den, sind daher - in eingeschränktern Maße - nur S 1g (4) (Bun-
des)AWG oder die Bestirnrnungen der Reinhalteverordnung !982,
ABI. 2l/L952, anzusend,en.

Von den Besti :nnungen der SS L9, ZO und 28 bis 30 (Bundes)ab-
falhrir tschaftsgesetz bezieht sich ledigl ich S 29 Abs. 1 Z. 3
und 6 auf Behandtungsanlagen bzw. Deponien mit einer bestinn-
ten Mindestkapazität bzv. -größe für nich!. gefährl iche AbfäIle.
Sollten Abfälle in derartigen - konsenswidrig betriebenen
AnLagen oder Deponien behandelt bzw. abgeLagert werden, wäre
eln Behandlungsauftrag ebenfal ls nicht nach S 45 des vorl ie-
genden Entqrurf es, sondern vielnehr genäß S 32 (Bundes-) abfal l-
vr ir tschaftsgesetz zu. ertei len

z u  I  4 6 :
Eine ähn1iche Bestimrnung fand sich bereits lm Müllabfuhrgesetz
1 e 5 s  ( 5  1 0 ) .

Die bisherige Bestimmung wird dahingehend präzisiert, daß nun-
nehr klargestellt wird, daB der crundstückseigentümer ver-
pf l ichtet ist,  den angeführten Personen Zutr i t t  zu seiner
Liegenschaf,t. zu gährähren, die ncitwendigen Auskünfte z\ er-
tei len sowie die Anfert igung von Abschrif ten bzw. abl ich-
tungen zu gestatten. Darüberhinaus hat er auch angeordnete
llaßnahnen getnäß S 45 Abs. 4 ungehindert durchführen zu lassen.

Der Personenkreis, dern gegenüber diese Pflichten bestehen,
wird von den Organen der zuständigen Behörde auf die von lhr
herangezogenen Personen ausgedehnt, um auch Sachverständigen
und sonstj.gen beauftragten Personen, die an der Vollziehung
des cesetzes beteiligt sind, eine ungehinderte ErfüIlung ihrer
Aufgaben zu errnög] ichen.

a

_ t

.:. ri i,*_..:r,ti i r r,sl



j . r

-  3 8  -

.Abs. 2 norniert eine Ausweispflicht der betreffenden Personen

auf verlangen . des jeweiligen Grundstüc]<seigentüners bzw.

sonstigen Verfügungsberichtigten.

z u  q  4 7 :

Die vorliegende Bestimnung enthä1t in cegensatz zun bisherigen

S 21 des Müllabfuhrgesetzes 1965 eine Aufzählung .der straftat-

bes tände.

Der strafrahnen wird auf einen zeitgemäßen Betrag angrehoben.

ztr 2..5: Die Behandlungspfl icht genäß 5 I tr i f f t  nicht nur die

Besj.tzer von Mü11 (sofern nicht von der öffentllchen Mül1ab-

fuhr erfaBt) sondern auch von anderen Abfäl1en (Sperrmüll,

Altstoffe etc.).  Jeder Abfal lbesitzer, der diese Abfäl]e nicht
entsprechend 5 1 ordnungsgernäß behandelt oder behandeln 1äßt,

nacht sich daher strafbar. Da 5 1 Abs. 1 lediglich deklarato-

risch wirkt, sind in Z 6 auch die rnaßgeblichen Bestinmungen
(SS 12 bis 15) nit  nornativen Charakter zi t iert.

leicht nodif izierte - Bestirnmung des bis-

Müf Labfuhroesetz 1965. 
I

z u  5  4 9 :
ltit.dieser Bestimrnung wird der Bezeichnungspfl" icht gernäß Art.

118 Abs. 2 zwe]-tet Satz B-vG entsprochen.

Z u  6  5 0 :

S 50 enthäIt Übergangsbestimnungen.

Durch die Fornulierung "ordnungsjemäßrr in Abs. 4 soll sicher-

gestelLt r,rerden, daß beispielsweise durch einen konsenslosen

.Baubeginn vor Inlcrafttieten dieses Gesetzes die darin ent-

haltenen Genehrnigungsbestimnungen ' nicht umgangen werden

können.

Abs. 2 enthält die

herigen 5 21 Abs. 1


